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Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, die „Praxishilfe“ zu lesen! 

Als Inhaber eines kleinen oder mittelständischen Betriebes wissen Sie, dass es 

oft nicht leicht ist, die ersten Anzeichen einer Krise zu erkennen und die 

geeigneten Mittel zu finden, ihr entgegen zu treten. Aus unserer Erfahrung 

heraus wird fachkundige Beratung oft erst zu einem Zeitpunkt gesucht, zu dem 

(auch aufgrund von Steuerrückständen) die Krise im Unternehmen bereits so 

weit fortgeschritten ist, dass es kaum noch ein Zurück gibt. Darum möchten wir 

Ihnen mit diesem Heft einen leicht verständlichen Überblick über die häufigsten 

Krisenursachen und die wichtigsten Schritte zu ihrer Überwindung geben. 

Im ersten Teil des Heftes können Sie anhand einer kurzen Geschichte den Fall 

eines Unternehmers kennen lernen, dessen Betrieb in eine Notlage geraten ist, 

und sehen, wie er sich in entscheidenden Situationen verhält. Kurze 

Randbemerkungen verweisen auf die wesentlich umfangreicheren 

Erläuterungen zu den einzelnen Krisenphasen und Handlungsmöglichkeiten im 

zweiten Teil. Die „Praxishilfe“ eignet sich darum auch als Leitfaden für alle 

Krisenbeteiligten, die sich bereit erklärt haben, den Unternehmer in Krisenzeiten 

unterstützend zu begleiten. 

Wir hoffen, dass die Praxishilfe für Ihre tägliche Arbeit wichtige Informationen 

bereit hält und wünschen Ihnen nicht zuletzt bei der Lektüre gute Unterhaltung! 

    Hans W. Haubruck         Helmut Messing 
(Steuerberaterverband     (Steuerberaterkammer 
Westfalen-Lippe  e.V.)               Westfalen-Lippe)  
 
 
 
 
     

Hans-Georg Grigat 
 
                                  (Oberfinanzdirektion Münster)
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der Aufträge, die Sie annehmen, entsprechende 
Korrekturen herbeiführen. Anderenfalls wird sich 
vermutlich unweigerlich die Strukturkrise anschließen. 

der Aufträge, die Sie annehmen, entsprechende 
Korrekturen herbeiführen. Anderenfalls wird sich 
vermutlich unweigerlich die Strukturkrise anschließen. 

  

  
  3.2 Die Strukturkrise 3.2 Die Strukturkrise 

  

Für die Strukturkrise ist charakteristisch, dass Für die Strukturkrise ist charakteristisch, dass 
 sich die Kosten ständig erhöhen,  sich die Kosten ständig erhöhen, 

 Sie deshalb Ihre Kredite immer mehr in Anspruch 
nehmen müssen und damit 

 Sie deshalb Ihre Kredite immer mehr in Anspruch 
nehmen müssen und damit 

 Ihre Zinsen für Kredite steigen,  Ihre Zinsen für Kredite steigen, 

so dass die Aufwendungen Ihres Unternehmens über 
einen längeren Zeitraum die Erlöse übersteigen. In 
dieser Phase steht Ihr Unternehmen sehr wahrscheinlich 
bereits kurz vor der sich unmittelbar anschließenden 
Erfolgskrise. 

so dass die Aufwendungen Ihres Unternehmens über 
einen längeren Zeitraum die Erlöse übersteigen. In 
dieser Phase steht Ihr Unternehmen sehr wahrscheinlich 
bereits kurz vor der sich unmittelbar anschließenden 
Erfolgskrise. 
  

  3.3 Die Erfolgskrise 3.3 Die Erfolgskrise 
  

Fehler bei der Planung und Schwierigkeiten, den Aufbau 
des Betriebs aufrechtzuerhalten, sowie Probleme bei der 
Organisation, führen auf die Dauer unweigerlich zu 
Erfolgseinbrüchen. Versäumen Sie beispielsweise, immer 
wieder zu überprüfen, wie gut Ihre Produkte oder 
Dienstleistungen noch beim Kunden ankommen, kann 
es Ihnen passieren, dass Sie immer weniger Umsätze 
machen, weil Ihr Angebot einfach nicht mehr zeitgemäß 
ist. Brechen Ihnen dann noch Stammkunden weg, wird 
Ihr Betrieb in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten 
geraten. 

Fehler bei der Planung und Schwierigkeiten, den Aufbau 
des Betriebs aufrechtzuerhalten, sowie Probleme bei der 
Organisation, führen auf die Dauer unweigerlich zu 
Erfolgseinbrüchen. Versäumen Sie beispielsweise, immer 
wieder zu überprüfen, wie gut Ihre Produkte oder 
Dienstleistungen noch beim Kunden ankommen, kann 
es Ihnen passieren, dass Sie immer weniger Umsätze 
machen, weil Ihr Angebot einfach nicht mehr zeitgemäß 
ist. Brechen Ihnen dann noch Stammkunden weg, wird 
Ihr Betrieb in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten 
geraten. 

    
  
  

  

Versäumen Sie nicht, nach Fehlerquellen zu suchen 
und diese anschließend auszumerzen! 

  
Zeigen sich in Ihrem Unternehmen derartige Probleme, 
werden Sie nicht nur feststellen müssen, dass Ihre 
Umsätze zurückgehen, sondern auch, dass gleichzeitig 
die   Kosten   steigen.   Im   Verhältnis  zu  den  erzielten 

Zeigen sich in Ihrem Unternehmen derartige Probleme, 
werden Sie nicht nur feststellen müssen, dass Ihre 
Umsätze zurückgehen, sondern auch, dass gleichzeitig 
die   Kosten   steigen.   Im   Verhältnis  zu  den  erzielten 
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 Erlösen werden die festen Kosten immer höher. Weil Sie 

nicht mehr so viel abnehmen können wie bisher, 
werden Ihnen weniger Rabatte eingeräumt, so dass die 
Beschaffungspreise steigen. Irgendwann werden Sie 
gezwungen sein, sich an Ihre Bank zu wenden, um – 
sofern überhaupt noch möglich - den Kreditrahmen zu 
erhöhen. Weitere Zinsen werden fällig. Und irgendwann 
ist es Ihnen vielleicht auch nicht mehr möglich, Ihrem 
Personal pünktlich den Lohn zu zahlen. 

   

Aber manchmal stehen Sie gewissen Entwicklungen 
auch machtlos gegenüber. Wenn bestimmte politische 
Entscheidungen sich auf die Wettbewerbsverhältnisse in 
Ihrer Branche auswirken, können Sie Ihre bisherigen 
Preise oft kaum aufrecht erhalten. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In solchen Momenten ist es ganz wichtig, dass Sie 
über die neuesten Daten sowohl aus Ihrem eigenen 
Betrieb als auch aus Ihrer Branche verfügen, um 
möglichst schnell auf die veränderten Bedingungen 
reagieren zu können. 

 Doch auch wenn Sie bereits feststellen müssen, dass 
der Erfolg Ihres Unternehmens ernsthaft gefährdet ist, 
besteht zu diesem Zeitpunkt oft noch eine realistische 
Chance, durch gezieltes und planvolles Vorgehen die 
Ertragskraft des Unternehmens wieder zu stärken und 
das Abgleiten in die Liquiditätskrise zu vermeiden. 

 

 3.4 Die Liquiditätskrise 
 

Ihr Unternehmen ist in die Liquiditätskrise geraten, 
wenn nicht mehr ausreichend flüssige Mittel zur 
Verfügung stehen, mit der Folge, dass Sie letztlich 
vermehrt auf Fremdfinanzierungen zurückgreifen 
müssen. Die Fremdfinanzierung erfolgt aber nicht nur 
über Ihre Bank, sondern unmerklich auch über immer 
spätere Begleichung offener Rechnungen. Erschwerend 
kann   dann   noch   hinzu   kommen,   dass   auch   die 
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Zahlungsmoral Ihrer Kunden nachlässt und Ihrem 
Betrieb dadurch noch weniger Geld zur Verfügung steht. 
Zahlungsmoral Ihrer Kunden nachlässt und Ihrem 
Betrieb dadurch noch weniger Geld zur Verfügung steht. 

  

Ihr Unternehmen ist in einen Teufelskreis geraten, aus 
dem nur noch schwer auszubrechen ist. Ganz kritisch 
wird es, wenn der Punkt erreicht ist, an dem keine 
Aussicht darauf besteht, dass sich die Lage kurzfristig 
entscheidend verbessern wird und Ihre Bank nicht mehr 
bereit ist, Ihnen weitere Gelder zur Verfügung zu stellen. 

Ihr Unternehmen ist in einen Teufelskreis geraten, aus 
dem nur noch schwer auszubrechen ist. Ganz kritisch 
wird es, wenn der Punkt erreicht ist, an dem keine 
Aussicht darauf besteht, dass sich die Lage kurzfristig 
entscheidend verbessern wird und Ihre Bank nicht mehr 
bereit ist, Ihnen weitere Gelder zur Verfügung zu stellen. 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ist es soweit gekommen, sollte auf gar keinen Fall 
versucht werden, durch Vereinbarungen mit 
einzelnen Gläubigern immer wieder “Löcher zu 
stopfen”. Sie sollten als Unternehmer selbst die 
Initiative ergreifen und gemeinsam mit einem 
fachkundigen Berater einen Gesamtweg aus der 
Krise erarbeiten. 

Vielleicht werden Sie trotz allem für einen gewissen 
Zeitraum noch glauben, Ihren Betrieb aufrecht erhalten 
zu können, indem Sie vermutlich zunächst jene 
Gläubiger bevorzugt bedienen werden, die für den Erhalt 
Ihres Betriebes am wichtigsten sind. Die Übrigen werden 
Sie vielleicht versuchen zu vertrösten und weiter hoffen, 
dass Sie mit Ihrem Betrieb schon irgendwie "über die 
Runden" kommen werden. Zur wirklichen Überwindung 
der Krise fehlen jedoch die erforderlichen Mittel. Je 
schwerwiegender die Liquiditätskrise ist und je länger 
sie dauert, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, 
dass Sie irgendwann endgültig zahlungsunfähig sein 
werden. 

Vielleicht werden Sie trotz allem für einen gewissen 
Zeitraum noch glauben, Ihren Betrieb aufrecht erhalten 
zu können, indem Sie vermutlich zunächst jene 
Gläubiger bevorzugt bedienen werden, die für den Erhalt 
Ihres Betriebes am wichtigsten sind. Die Übrigen werden 
Sie vielleicht versuchen zu vertrösten und weiter hoffen, 
dass Sie mit Ihrem Betrieb schon irgendwie "über die 
Runden" kommen werden. Zur wirklichen Überwindung 
der Krise fehlen jedoch die erforderlichen Mittel. Je 
schwerwiegender die Liquiditätskrise ist und je länger 
sie dauert, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, 
dass Sie irgendwann endgültig zahlungsunfähig sein 
werden. 

  

Dabei ist es wichtig, die Interessen und Handlungs-
möglichkeiten aller an der Krise Ihres Unternehmens 
Beteiligten zu kennen, um deren Belange 
berücksichtigen zu können. 

Dabei ist es wichtig, die Interessen und Handlungs-
möglichkeiten aller an der Krise Ihres Unternehmens 
Beteiligten zu kennen, um deren Belange 
berücksichtigen zu können. 
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 4. Steuerungsmöglichkeiten 
4.1 Aufzeichnungen über erhaltene Aufträge    
 

Das Angebot an den Kunden und die Auftragserteilung 
gehören zur ersten Phase des Leistungser-
bringungsprozesses. Ohne die Aufträge von Kunden 
lassen sich keine Umsätze und somit auch keine Gewinne 
erzielen. Dass voraussichtlich zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht mehr ausreichende Zahlungsmittel zur 
Verfügung stehen werden, deutet sich schon an, wenn 
Sie immer weniger Aufträge erhalten. 

  
 
 
 
 
 

Es ist daher empfehlenswert, über die eingehenden 
Aufträge Aufzeichnungen zu fertigen. 

 
 4.2 Der Auftragsvorlauf

Haben Sie nur wenige Aufträge erhalten, sehen Sie sich 
wahrscheinlich gezwungen, Ihre Produkte zu vielleicht 
sogar unvertretbar niedrigen Preisen anzubieten. Liegen 
hingegen viele Aufträge vor, besteht die Gefahr, dass 
Sie Ihre Kunden nicht mehr zu deren voller 
Zufriedenheit bedienen können. 
  
 
 
 

 

Daher sollten Sie die Zahl der Ihnen vorliegenden 
Aufträge stets überwachen. 

 Auf Veränderungen können Sie dann rechtzeitig 
angemessen reagieren, entweder durch verstärkte 
Werbung oder aber durch Anpassung Ihres 
Unternehmens an die veränderten Verhältnisse. 

Der Auftragsbestand kann daher auch als Maßstab für 
die (künftige) Marktgängigkeit Ihrer Produkte und 
Leistungen dienen. 
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  Wichtige Maßgrößen sind z. B.: Wichtige Maßgrößen sind z. B.: 
    

 Maßgröße Maßgröße Häufigkeit Häufigkeit Kriterien Kriterien 

Angebotsabgabe Woche, Monat Wert, Stückzahl, 
Gewicht, Adressat

Auftragseingang Tag, Woche, 
Monat 

Wert, Menge, 
Zeitraum, Kunde  

erfolglose 
Angebote 

Woche, Monat Wert, Anzahl, 
Ablehnungsquote, 
Ablehnungsgrund

Angebotsbestand Woche, Monat Wert, Alter, 
Stückzahl, 
Gewicht 

Auftragsbestand Tag, Woche, 
Monat 

Wert, Menge, 
Zeitraum, Kunde 

    
 Aus solchen Aufzeichnungen (zweckmäßigerweise in 

Tabellenform) lassen sich auch wichtige Erkenntnisse 
über die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens, 
saisonaler Entwicklungen und  Markttrends gewinnen. 
Müssen Sie feststellen, dass Ihre Auftragslage nicht nur 
vorübergehend rückläufig ist, sollten Sie unbedingt 
frühzeitig weitere Überlegungen anstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiele: 
 

 Können Sie Ihr Produkt-/Dienstleistungs-
angebot verbessern/erweitern? 

 Können Sie Ihre Werbung ohne größere 
Mehrkosten gezielter einsetzen? 

 Welche Produkte rentieren sich nicht und 
sollten deshalb aus dem Sortiment genommen 
werden ? 
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 Bei welchen Produkten haben Sie noch 
ausreichend Spielraum, um sie ggf. günstiger 
anbieten zu können? 

 Was kann verbessert werden, um Reklamationen  
zu verhindern? 

 4.3 Das Nachfrageverhalten 
  
 

Inwiefern Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen 
zukünftig wie bisher werden absetzen können, erkennen 
Sie, wenn sich die Nachfrage Ihrer Kunden verändert. Als 
Hilfe zur Beurteilung kann Ihnen die Ermittlung der 
Angebotserfolgsquote dienen. 
 

 4.4 Die Angebotserfolgsquote

Die Angebotserfolgsquote können Sie ermitteln, indem 
Sie die Anzahl Ihrer erhaltenen Aufträge ins Verhältnis 
zur Anzahl der von Ihnen angebotenen Waren bzw. 
Dienstleistungen setzen. Dabei beziehen Sie sich immer 
auf einen bestimmten Zeitraum. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel: 
 
Für den Monat Juni 2005 ergibt sich für einen 
Bäckereibetrieb eine Angebotserfolgsquote von 70 
Prozent: 
 
1.050 verkaufte Laugenstangen
1.500 zum Verkauf angebotenen Laugenstangen 
 
Für den Monat Juli 2005 beträgt die 
Angebotserfolgsquote nur noch 40 Prozent: 
 
600 verkaufte Laugenstangen 
1.500 zum Verkauf angebotenen Laugenstangen 
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  Die Angebotserfolgsquote ist für Sie ein wichtiger 
Maßstab, um den Erfolg Ihrer Produkte – auch im 
Vergleich zu dem Ihrer Mitbewerber - beurteilen zu 
können. Durch sie erhalten Sie wertvolle Informationen 
über die Marktgängigkeit und Attraktivität bestimmter 
Waren oder Dienstleistungen. 

Die Angebotserfolgsquote ist für Sie ein wichtiger 
Maßstab, um den Erfolg Ihrer Produkte – auch im 
Vergleich zu dem Ihrer Mitbewerber - beurteilen zu 
können. Durch sie erhalten Sie wertvolle Informationen 
über die Marktgängigkeit und Attraktivität bestimmter 
Waren oder Dienstleistungen. 

Im obigen Beispiel konnte festgestellt werden, dass die 
Nachfrage nach Laugenstangen und damit auch ihr 
Absatz zurückgegangen ist. Dieses kann bei Nachkäufen 
rechtzeitig berücksichtigt werden, so dass die 
finanziellen Mittel eher für Waren verwendet werden 
können, bei denen die Angebotserfolgsquote nicht 
rückläufig ist. 

Im obigen Beispiel konnte festgestellt werden, dass die 
Nachfrage nach Laugenstangen und damit auch ihr 
Absatz zurückgegangen ist. Dieses kann bei Nachkäufen 
rechtzeitig berücksichtigt werden, so dass die 
finanziellen Mittel eher für Waren verwendet werden 
können, bei denen die Angebotserfolgsquote nicht 
rückläufig ist. 
  

  4.5 Die Reklamationsquote 4.5 Die Reklamationsquote 
  

Auch die Reklamationsquote kann Ihnen Aufschluss 
darüber geben, welche Verbesserungsmöglichkeiten in 
Ihrem Betrieb vorhanden sind. Auch diese Zahlen 
beziehen sich wieder auf einen bestimmten Zeitraum. 

Auch die Reklamationsquote kann Ihnen Aufschluss 
darüber geben, welche Verbesserungsmöglichkeiten in 
Ihrem Betrieb vorhanden sind. Auch diese Zahlen 
beziehen sich wieder auf einen bestimmten Zeitraum. 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Beispiel: 
 
Der Bäckereibetrieb bietet neben Brot und Brötchen u. 
a. auch Brotaufstriche an. Im August 2005 stellt er 
folgendes fest: 
 
12 zurückgegebene Marmeladetöpfe 
20 verkaufte Marmeladetöpfe 
 
Daraus ergibt sich eine Reklamationsquote von 60 
Prozent: 
 
Er überlegt, warum die Marmeladen zurückgegeben 
wurden. Seine Verkäuferin erinnert sich, dass die 
Marmeladetöpfe oft beschädigt waren. 
 
Der Bäcker beschließt, die Marmeladen künftig 
bruchsicherer zu transportieren. Nach September 
2005 berechnet er die Reklamationsquote erneut: 
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2 zurückgegebene Marmeladetöpfe 
20 verkaufte Marmeladetöpfe 
 
Er kommt erfreut zu dem Ergebnis, dass nur noch 
10 % der Marmeladetöpfe wegen Beschädigungen 
zurückgegeben wurden. 

  Sie sollten ein sogenanntes Risikomanagementsystem in 
Ihrem Betrieb einführen. Dabei stellen Sie zuerst die 
Ursachen für die aufgetretenen Fehler fest, um 
anschließend zu überlegen, wie diese in Zukunft 
weitestgehend vermieden werden können. Werden Ihre 
Überlegungen von Ihnen umgesetzt und dieses 
Risikomanagementsystem regelmäßig angewandt, 
werden Sie Ihre Produkte regelmäßig verbessern und 
Fehler und damit natürlich auch Reklamationen 
vermeiden. Sind Ihre Kunden in hohem Maße zufrieden, 
werden Sie Ihnen gerne treu bleiben. 

Sie sollten ein sogenanntes Risikomanagementsystem in 
Ihrem Betrieb einführen. Dabei stellen Sie zuerst die 
Ursachen für die aufgetretenen Fehler fest, um 
anschließend zu überlegen, wie diese in Zukunft 
weitestgehend vermieden werden können. Werden Ihre 
Überlegungen von Ihnen umgesetzt und dieses 
Risikomanagementsystem regelmäßig angewandt, 
werden Sie Ihre Produkte regelmäßig verbessern und 
Fehler und damit natürlich auch Reklamationen 
vermeiden. Sind Ihre Kunden in hohem Maße zufrieden, 
werden Sie Ihnen gerne treu bleiben. 
  

  4.6 Branchenvergleiche 4.6 Branchenvergleiche 

Durch regelmäßigen Vergleich des eigenen 
Unternehmens mit konkurrierenden Unternehmen aus 
derselben Branche können Schwachstellen zeitnah 
erkannt und beseitigt werden. Branchenbezogene 
Informationen zu Geschäftsklima, Marktentwicklung, 
Umsätzen, Kostenfaktoren und Betriebsergebnissen 
können u. a. von Unternehmensverbänden, Banken, 
Branchendiensten und statistischen Ämtern bezogen 
werden (s. Anhang Adressenverzeichnis). 

Durch regelmäßigen Vergleich des eigenen 
Unternehmens mit konkurrierenden Unternehmen aus 
derselben Branche können Schwachstellen zeitnah 
erkannt und beseitigt werden. Branchenbezogene 
Informationen zu Geschäftsklima, Marktentwicklung, 
Umsätzen, Kostenfaktoren und Betriebsergebnissen 
können u. a. von Unternehmensverbänden, Banken, 
Branchendiensten und statistischen Ämtern bezogen 
werden (s. Anhang Adressenverzeichnis). 
  

  4.7 Planungsrechnungen 4.7 Planungsrechnungen 
  

Gerade die Planung aller unternehmerischen Prozesse 
(s.o.) gehört zu Ihren wesentlichen Führungsaufgaben. 
Für die Planung sollten Sie im Vorfeld alle gesammelten 
Informationen gliedern und in einer Übersicht 
zusammenstellen. Die Erwartungen, die Sie an die kurz- 
und    langfristige   Entwicklung   Ihres    Unternehmens 

Gerade die Planung aller unternehmerischen Prozesse 
(s.o.) gehört zu Ihren wesentlichen Führungsaufgaben. 
Für die Planung sollten Sie im Vorfeld alle gesammelten 
Informationen gliedern und in einer Übersicht 
zusammenstellen. Die Erwartungen, die Sie an die kurz- 
und    langfristige   Entwicklung   Ihres    Unternehmens 
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  stellen, sollten Sie als Ziele formulieren. Eine nur in Ihrem 

Kopf vorhandene Planung ist meistens nicht ausreichend.
stellen, sollten Sie als Ziele formulieren. Eine nur in Ihrem 
Kopf vorhandene Planung ist meistens nicht ausreichend.
  

    
  
  
  
  
  

Halten Sie Ihre angestrebten Ziele nicht fest, können 
Sie anschließend nicht überprüfen, ob Sie diese auch 
tatsächlich erreicht haben. 

  

  4.8 Soll-/Ist-Vergleiche 4.8 Soll-/Ist-Vergleiche 
  

Der Vergleich der tatsächlichen Ergebnisse mit den von 
Ihnen ursprünglichen angestrebten Zahlen (z. B. 
betreffend Umsatz, Kosten, Gewinn, Finanzen) wird als 
Soll-/Ist-Vergleich bezeichnet und ist ein wesentlicher 
Bestandteil bei der Beurteilung, ob oder inwieweit Sie 
Ihre Ziele erreichen konnten. Eventuelle Abweichungen 
der Ist- (der tatsächlichen) zu den Soll- (den geplanten) 
Werten müssen untersucht werden. So kann im 
Nachhinein festgestellt werden, ob die Planung  
eventuell nicht sorgfältig genug durchgeführt wurde 
oder aber unvorhergesehene Ereignisse eingetreten 
sind. Das Ergebnis der Untersuchungen hilft Ihnen bei 
der Verbesserung der weitergehenden Planungen und 
gibt Aufschluss darüber, ob Anpassungen im 
Betriebsablauf vorgenommen werden sollten. 

Der Vergleich der tatsächlichen Ergebnisse mit den von 
Ihnen ursprünglichen angestrebten Zahlen (z. B. 
betreffend Umsatz, Kosten, Gewinn, Finanzen) wird als 
Soll-/Ist-Vergleich bezeichnet und ist ein wesentlicher 
Bestandteil bei der Beurteilung, ob oder inwieweit Sie 
Ihre Ziele erreichen konnten. Eventuelle Abweichungen 
der Ist- (der tatsächlichen) zu den Soll- (den geplanten) 
Werten müssen untersucht werden. So kann im 
Nachhinein festgestellt werden, ob die Planung  
eventuell nicht sorgfältig genug durchgeführt wurde 
oder aber unvorhergesehene Ereignisse eingetreten 
sind. Das Ergebnis der Untersuchungen hilft Ihnen bei 
der Verbesserung der weitergehenden Planungen und 
gibt Aufschluss darüber, ob Anpassungen im 
Betriebsablauf vorgenommen werden sollten. 

  
  4.9 Das betriebliche Konto 4.9 Das betriebliche Konto 

  

Aus den Kontoauszügen Ihres Betriebskontos können Sie 
viele wertvolle Rückschlüsse ziehen. Niedrige 
Kontostände können z. B. auf rückläufige Zahlungskraft 
oder –moral der Kunden schließen lassen. Sie können 
aber auch ein Hinweis dafür sein, dass Sie als 
Unternehmer bei der Planung Ihrer betrieblichen 
Ausgaben nicht sorgfältig genug vorgegangen sind und 
sich quasi “übernommen” haben. 

Aus den Kontoauszügen Ihres Betriebskontos können Sie 
viele wertvolle Rückschlüsse ziehen. Niedrige 
Kontostände können z. B. auf rückläufige Zahlungskraft 
oder –moral der Kunden schließen lassen. Sie können 
aber auch ein Hinweis dafür sein, dass Sie als 
Unternehmer bei der Planung Ihrer betrieblichen 
Ausgaben nicht sorgfältig genug vorgegangen sind und 
sich quasi “übernommen” haben. 
Wird der Abstand zwischen Ihren Rechnungseingängen 
und  Zahlungen  immer  größer,  ist  dieses  ein  Zeichen 
Wird der Abstand zwischen Ihren Rechnungseingängen 
und  Zahlungen  immer  größer,  ist  dieses  ein  Zeichen 
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 dafür, dass Sie vermutlich bald kaum noch ausreichende 
Mittel zur Verfügung haben werden, um laufenden 
Zahlungen pünktlich nachzukommen. Selbiges gilt 
umgekehrt aber auch in Bezug auf Ihre Kunden, wenn 
diese die von Ihnen erstellten Rechnungen nur noch 
schleppend begleichen. Sie sollten deshalb Ihre 
Außenstände zeitnahe überwachen. 

   

Rücklastschriften und Rückschecks Ihrer Kunden sind 
ganz eindeutige Warnsignale. Aber auch das Zahlen über 
eine andere Bankverbindung kann bereits auf eine Krise 
hindeuten. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Sie sollten überlegen, ob dieser Kunde für Sie künftig 
wirklich wichtig ist und auf zeitnaher 
Rechnungsbegleichung bestehen. 
 

 
 4.10 Die Betriebswirtschaftliche Auswertung 

 

Die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) gibt Ihnen 
während des laufenden Jahres Auskunft über Ihre 
Einnahmen, Kosten und Gewinne/Verluste. Gemeinsam 
mit der Summen- und Saldenliste wird sie oft als Hilfe 
bei Entscheidungen von Unternehmern und eventuellen 
Geldgebern (i.d.R. bei Kreditverhandlungen mit Banken) 
herangezogen. Die Auswertungen werden anhand der 
Zahlen aus der Buchführung vorgenommen. Deshalb 
kommt es für die Aussagefähigkeit entscheidend auf die 
Qualtität der Buchführung an. 

BWA sind i.d.R. Bestandteil moderner Buchführungs-
programme, die auch für kleinere Unternehmen 
kostengünstig angeboten werden. Insbesondere für 
kleinere Unternehmer sind diese Programme sehr 
übersichtlich und preiswert. Die Programme können 
Ihnen sowohl die Finanzbuchführung als auch die 
weiteren Planungen für das Unternehmen ganz erheblich 
erleichtern. 
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  Um die BWA wirklich sinnvoll nutzen zu können, ist es 
wichtig, dass Sie alle betrieblichen Daten zeitnah und 
vollständig eingeben! 

Die so gewonnen Erkenntnisse sollten dann monatlich 
betrachtet werden. Zusammen mit dem Soll-/Ist-
Vergleich und dem Vergleich mit anderen Unternehmen 
der Branche können Sie entscheidende Entwicklungen 
frühzeitig erkennen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, 
immer rechtzeitig eventuell erforderlich werdende 
Anpassungen erarbeiten und umsetzen zu können. 

Die so gewonnen Erkenntnisse sollten dann monatlich 
betrachtet werden. Zusammen mit dem Soll-/Ist-
Vergleich und dem Vergleich mit anderen Unternehmen 
der Branche können Sie entscheidende Entwicklungen 
frühzeitig erkennen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, 
immer rechtzeitig eventuell erforderlich werdende 
Anpassungen erarbeiten und umsetzen zu können. 

  

  
  4.11 Die Kosten- und Leistungsrechnung 4.11 Die Kosten- und Leistungsrechnung 

  

In der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) werden die 
Kosten und die Leistungen nach Art, Ort und 
Verursacher erfasst. Hieraus kann das Ergebnis der 
betrieblichen Arbeit (d.h. Erlöse und Kosten der 
erzeugten Produkte) ermittelt werden. 

In der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) werden die 
Kosten und die Leistungen nach Art, Ort und 
Verursacher erfasst. Hieraus kann das Ergebnis der 
betrieblichen Arbeit (d.h. Erlöse und Kosten der 
erzeugten Produkte) ermittelt werden. 

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Unterscheidung 
in fixe und variable Kosten. Fixe Kosten bleiben 
unabhängig von der Menge der produzierten Waren oder 
erbrachten Dienstleistungen über einen bestimmten 
Zeitraum unverändert (z.B. Löhne, Gehälter, 
Raumkosten). Sie können im Hinblick auf Art und Dauer 
noch einmal untergliedert werden, um z. B. 
herausfinden, welche dieser Kosten sich auf einzelne 
Produkte oder Betriebsbereiche beziehen. 

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Unterscheidung 
in fixe und variable Kosten. Fixe Kosten bleiben 
unabhängig von der Menge der produzierten Waren oder 
erbrachten Dienstleistungen über einen bestimmten 
Zeitraum unverändert (z.B. Löhne, Gehälter, 
Raumkosten). Sie können im Hinblick auf Art und Dauer 
noch einmal untergliedert werden, um z. B. 
herausfinden, welche dieser Kosten sich auf einzelne 
Produkte oder Betriebsbereiche beziehen. 

Dagegen verändern sich die variablen Kosten 
unmittelbar, wenn sich die Menge der produzierten 
Waren oder erbrachten Dienstleistungen verändert. 
Werden z.B. von einem Bäcker täglich 200 Brötchen 
mehr verkauft als im Vorjahr, sind die Kosten für die 
Zutaten entsprechend höher. 

Dagegen verändern sich die variablen Kosten 
unmittelbar, wenn sich die Menge der produzierten 
Waren oder erbrachten Dienstleistungen verändert. 
Werden z.B. von einem Bäcker täglich 200 Brötchen 
mehr verkauft als im Vorjahr, sind die Kosten für die 
Zutaten entsprechend höher. 
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 5. Die Rolle der Krisenbeteiligten
5.1 Ihr Unternehmen   

zu  Seite   7zzuu SSeeiitte 7e 7  

Befindet sich Ihr Unternehmen in einer Notlage, hat dies 
automatisch auch Auswirkungen auf diejenigen, mit 
denen Sie geschäftlich zu tun haben. Ihr Betrieb steht 
darum im Mittelpunkt der Krisensituation. 
 
Um eine solche Krise erfolgreich überwinden zu können, 
muss zunächst die aktuelle wirtschaftliche Lage 
sorgfältig betrachtet werden. Aufgrund der so 
gewonnenen Erkenntnisse kann festgestellt werden, in 
welcher Form die Fortführung Ihres Betriebes in Zukunft 
erfolgreich sein kann. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letztendlich müssen Sie ein genaues Konzept 
erarbeiten, in dem die einzelnen Maßnahmen fest-
gehalten werden, die Sie bei der Sanierung Ihres 
Unternehmens Schritt für Schritt umsetzen müssen. 
Sprechen Sie in dieser Situation zunächst mit Ihrem 
Steuerberater! 

 Die Erarbeitung eines solchen Krisenplanes erfordert 
genaue Sachkenntnis, Objektivität und Zeit. Sie sind 
daher gut beraten, wenn Sie sich Hilfe von außerhalb 
holen. Es gibt Fachleute, die Ihnen in dieser Situation 
zur Seite stehen und Ihnen mit Ihrer Kenntnis wertvolle 
Hilfestellung geben können. 

 

 5.2 Kreditinstitute 
 

In der Bundesrepublik Deutschland erfolgen Fremd-
finanzierungen fast immer über Kreditinstitute. Diese 
haben sich aber an gesetzliche Vorgaben zu halten, die 
sie bei der Vergabe von Krediten beachten müssen. In 
diesem Zusammenhang taucht in den Medien immer 
wieder der Begriff „Basel II“ auf. Hierdurch wurden die 
Kriterien für die Kreditvergabe verschärft. 

Die  Kreditinstitute müssen also darauf achten,  dass sie 
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Kredite so vergeben, dass das Risiko für einen 
eventuellen Ausfall der hingegebenen Gelder möglichst 
gering bleibt. Möchten Sie als Unternehmer einen Kredit 
aufnehmen, haben Sie daher nachzuweisen, dass Sie 
zum einen die geforderten Tilgungsraten und 
anfallenden Zinsen leisten können. Zum anderen 
müssen Sie aber auch über Sicherheiten verfügen, die 
verwertet werden können, wenn Sie Ihren Zahlungen 
wider Erwarten doch nicht nachkommen können. Der 
Wert der angebotenen Sicherheit muss darum so hoch 
sein, dass bei einer Verwertung der Erlös zur 
Rückführung des Kredites ausreicht. 
 

 

5.3 Lieferanten 
 

Ihre Lieferanten spielen neben den Kreditinstituten eine 
eine ganz entscheidende Rolle für die Aufrechterhaltung 
Ihres Betriebes. Gerät Ihr Unternehmen in eine Notlage, 
kann es Ihnen passieren, dass Lieferungen bewusst 
zurückgehalten werden, um Druck zur Zahlung 
auszuüben. Vielleicht wird man Ihnen aber auch 
eröffnen, dass in Zukunft nur noch gegen Vorkasse 
geliefert werden kann. 
 
In dieser Lage ist ohne Mitwirkung Ihrer Lieferanten das 
Überleben Ihres Betriebes ernsthaft gefährdet. 
Versäumen Sie daher nicht, Ihre Lieferanten bei der 
Erstellung des Krisenplanes frühzeitig mit einzubeziehen! 
 

 

5.4 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und vereidigte 
Buchprüfer 

Arbeiten Sie schon seit längerer Zeit mit einem 
bestimmten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder 
vereidigten Buchprüfer zusammen, ist zwischen Ihnen 
sehr wahrscheinlich ein gewisses Vertrauensverhältnis 
entstanden. Ihr Berater kennt die Daten Ihres 
Unternehmens sehr genau. Er kann Ihnen daher nicht 
nur aufgrund seines besonderen Fachwissens eine 
wertvolle    Hilfestellung   bei  der   Krisenfrüherkennung 
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 sein, sondern Ihnen im Krisenfalle auch bei dessen 
Überwindung zur Seite stehen. Er wird Ihnen auch 
sagen können, ob es ggf. sinnvoll ist, noch weitere 
Fachleute zu befragen oder vielleicht sogar mit der 
Erstellung eines Krisenplanes zu beauftragen. 

   

Vielleicht werden Sie im ersten Moment davor 
zurückscheuen, Ihre Schwierigkeiten gegenüber einer 
außenstehenden Person zu offenbaren. Vielleicht hält 
Sie aber auch der Gedanke an zusätzliche Kosten davon 
ab, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Denken Sie daran, dass Sie eine Krise mit 
fachkundiger Hilfe und einem ausgefeilten Konzept 
schneller und sicherer in den Griff bekommen, als 
wenn Sie es alleine versuchen! 

 5.5 Die Finanzverwaltung 
 

Auch die Finanzverwaltung gehört zum Kreis der an der 
Krise Beteiligten. Stadt und Finanzamt fordern die aus 
Ihrer Geschäftstätigkeit entstehenden Steuern ein und 
drängen ebenfalls auf Zahlung. 
 
Vermutlich ist auch für Sie der Gang zum Finanzamt eher 
unbeliebt, aber wenn Sie eine Unternehmenskrise 
erfolgreich überwinden möchten, ist die Einbeziehung 
der Finanzverwaltung unbedingt erforderlich. Schließlich 
fallen neben den bestehenden Rückständen allmonatlich 
neue Steuern an. Die Finanzverwaltung hat sich 
ausführlich damit beschäftígt, welche Möglichkeiten es 
gibt, Ihr Unternehmen in der Krise zu begleiten. Scheuen 
Sie darum nicht den Gang zum Finanzamt, sondern legen 
Sie die tatsächlichen Umstände so früh wie möglich dar. 
 
Für das Finanzamt ist es dabei ganz wichtig, nicht hin 
gehalten oder im Vergleich zu Ihren anderen Gläubigern 
schlechter gestellt zu werden. 
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Die Chance, dass Sie das Finanzamt unterstützt, 
erhöht sich um so mehr, je konkreter Sie Ihr 
Sanierungskonzept beschreiben können und je 
deutlicher daraus hervorgeht, wie genau Sie Ihre 
Gläubiger (gleichmäßig) befriedigen werden. 

  

  

  5.6 Arbeitnehmer 5.6 Arbeitnehmer 
  

Ist Ihr Unternehmen so groß, dass Sie Angestellte 
beschäftigen, sind Ihre Arbeitnehmer für Sie 
unverzichtbar, wenn es darum geht, alle anfallenden 
Aufgaben zu bewältigen. Sie sollten darum gerade auch 
im Fall der Krise frühzeitig unterrichtet werden. 

Ist Ihr Unternehmen so groß, dass Sie Angestellte 
beschäftigen, sind Ihre Arbeitnehmer für Sie 
unverzichtbar, wenn es darum geht, alle anfallenden 
Aufgaben zu bewältigen. Sie sollten darum gerade auch 
im Fall der Krise frühzeitig unterrichtet werden. 

Die rechtliche Stellung Ihrer Arbeitnehmer ist besonders 
geschützt. Im Arbeits-, Insolvenz- und Arbeitsförde-
rungsrecht gibt es viele Sonderregelungen, die bei der 
Gestaltung eines Krisenplanes zu beachten sind. In der 
Regel werden die Interessen Ihrer Arbeitnehmer durch 
kompetente Vertreter wie Gewerkschaften oder 
Fachanwälte wahrgenommen. 

Die rechtliche Stellung Ihrer Arbeitnehmer ist besonders 
geschützt. Im Arbeits-, Insolvenz- und Arbeitsförde-
rungsrecht gibt es viele Sonderregelungen, die bei der 
Gestaltung eines Krisenplanes zu beachten sind. In der 
Regel werden die Interessen Ihrer Arbeitnehmer durch 
kompetente Vertreter wie Gewerkschaften oder 
Fachanwälte wahrgenommen. 
  

  5.7 Sozialversicherungsträger 5.7 Sozialversicherungsträger 
  

Zu Ihren öffentlichen Gläubigern gehören auch die 
Sozialversicherungsträger, an die Sie die Beiträge zur 
Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosen-
versicherung zahlen müssen. Werden die 
Arbeitnehmerbeiträge nicht abgeführt, kann das sogar 
strafrechtliche Konsequenzen haben. Achten Sie darum 
unter allen Umständen darauf, dass Sie hier nicht in 
Zahlungsverzug geraten! 

Zu Ihren öffentlichen Gläubigern gehören auch die 
Sozialversicherungsträger, an die Sie die Beiträge zur 
Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosen-
versicherung zahlen müssen. Werden die 
Arbeitnehmerbeiträge nicht abgeführt, kann das sogar 
strafrechtliche Konsequenzen haben. Achten Sie darum 
unter allen Umständen darauf, dass Sie hier nicht in 
Zahlungsverzug geraten! 
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6. Risikofrüherkennung in der Finanzverwaltung 
6.1 Herabsetzungsantrag 

 Motivation 

Als Unternehmer wissen Sie i.d.R. - auch ohne eine 
aktuelle BWA zur Hand zur haben - wie es um Ihren 
Betrieb bestellt ist. Auch bei nur geringer steuerlicher 
Vorbildung werden Ihnen wohl Zweifel kommen, ob die 
an das Finanzamt zu leistenden Vorauszahlungen noch 
angemessen sind, wenn Sie sie nicht mehr aus den 
Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln bezahlen 
können. 

In unserem Fallbeispiel am Anfang dieses Heftes kann 
der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
mehr in vollem Umfang nachkommen. Er hat bereits 
einige seiner Arbeitnehmer entlassen müssen, trotzdem 
sind die Betriebskosten weiter gestiegen und die 
Umsatzzahlen immer noch rückläufig. 

Selbst ohne Kenntnis der korrekten Bezeichnung des 
Antrages formuliert er sein Anliegen gegenüber der 
Finanzverwaltung richtig, indem er dem Finanzamt 
mitteilt, dass er die festgesetzten Vorauszahlungen in 
Anbetracht der Situation seines Unternehmens als 
unangemessen hoch betrachtet. 
 

  Ursache 

Bei der Berechnung der Vorauszahlungen für die 
Einkommensteuer legt das Finanzamt i.d.R. das letzte 
bekannte Veranlagungsergebnis zugrunde. Treten in 
der Zwischenzeit aber einige der oben beschriebenen 
Veränderungen in Ihrem Betrieb auf, wird Ihr Gewinn – 
und damit die voraussichtlich zu zahlende 
Einkommensteuer - zurückgehen. 

Eine Herabsetzung der Vorauszahlungen zur Anpassung 
an die Höhe des noch zu erwartenden  Gewinnes (oder 
gar des Verlustes) wird erforderlich. Sie müssen dann 
weniger Geld für die Vorauszahlungen aufbringen, 
haben dieses für Ihren Betrieb zur Verfügung und 
laufen  weniger   schnell   Gefahr,   dass   Sie  mit  Ihren 
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  Zahlungen an das Finanzamt in Verzug geraten. Zahlungen an das Finanzamt in Verzug geraten. 
  

6.2 Die Begründung des Antrags und welche 
Nachweise erforderlich sind

6.2 Die Begründung des Antrags und welche 
Nachweise erforderlich sind

  

Den Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlungen 
können Sie frei formulieren. Sie sollten aber die 
Tatsachen, die zum Rückgang Ihrer Gewinne geführt 
haben, so genau und nachvollziehbar wie möglich 
darstellen. Hier empfiehlt es sich z.B. auch, als Nachweis 
die aktuelle BWA beizufügen. So wird unnötiges 
Nachfragen oder gar die Ablehnung Ihres Antrages 
seitens des Finanzamts vermieden, und die 
Herabsetzung der Vorauszahlungen kann kurzfristig 
erfolgen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die 
BWA das unterjährige Ergebnis des laufenden Jahres 
zutreffend abbildet und Angaben über die 
voraussichtliche weitere Entwicklung bis zum Ende des 
Jahres gemacht werden. 

Den Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlungen 
können Sie frei formulieren. Sie sollten aber die 
Tatsachen, die zum Rückgang Ihrer Gewinne geführt 
haben, so genau und nachvollziehbar wie möglich 
darstellen. Hier empfiehlt es sich z.B. auch, als Nachweis 
die aktuelle BWA beizufügen. So wird unnötiges 
Nachfragen oder gar die Ablehnung Ihres Antrages 
seitens des Finanzamts vermieden, und die 
Herabsetzung der Vorauszahlungen kann kurzfristig 
erfolgen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die 
BWA das unterjährige Ergebnis des laufenden Jahres 
zutreffend abbildet und Angaben über die 
voraussichtliche weitere Entwicklung bis zum Ende des 
Jahres gemacht werden. 
  

  6.3 Kontaktaufnahme zur Beratung 6.3 Kontaktaufnahme zur Beratung 

Besonders in der Krise werden Sie vermutlich früher oder 
später an einen Punkt gelangen, an dem Sie die 
verschlechterte finanzielle Lage zur Mehrarbeit im 
handwerklichen Bereich zwingt. Es ist dann besonders 
schwer, die Situation Ihres Unternehmens noch in vollem 
Umfang zu überblicken, weil wichtige Büroarbeiten oft 
langfristig ins Hintertreffen geraten. Spätestens jetzt 
werden Sie auch Schwierigkeiten haben, Ihren 
steuerlichen Pflichten nachzukommen. 

Besonders in der Krise werden Sie vermutlich früher oder 
später an einen Punkt gelangen, an dem Sie die 
verschlechterte finanzielle Lage zur Mehrarbeit im 
handwerklichen Bereich zwingt. Es ist dann besonders 
schwer, die Situation Ihres Unternehmens noch in vollem 
Umfang zu überblicken, weil wichtige Büroarbeiten oft 
langfristig ins Hintertreffen geraten. Spätestens jetzt 
werden Sie auch Schwierigkeiten haben, Ihren 
steuerlichen Pflichten nachzukommen. 
  
  
  
  
  
  

Spätestens jetzt wird die Kontaktaufnahme zu 
einem Steuerberater dringend erforderlich! 
 

Der fehlende Überblick und mangelnde Kenntnis Ihrer 
rechtlichen Möglichkeiten würden die Situation Ihres 
Betriebes sonst immer weiter verschlechtern. Darüber 
hinaus kann es sogar strafrechtliche Konsequenzen 
haben, wenn Sie Ihren Verpflichtungen  gegenüber 

Der fehlende Überblick und mangelnde Kenntnis Ihrer 
rechtlichen Möglichkeiten würden die Situation Ihres 
Betriebes sonst immer weiter verschlechtern. Darüber 
hinaus kann es sogar strafrechtliche Konsequenzen 
haben, wenn Sie Ihren Verpflichtungen  gegenüber 
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 Behörden oder Banken nicht mehr gerecht werden oder 
gar (unwissentlich) Falschangaben machen. 

 
 
 

  

zu  Seite   8   (oben)zzuu SSeeiitte 8 (e 8 (oobbeenn) 7. Erste Mahnungen)

7.1 Kommunikationsprobleme zwischen Unternehmer
 und Berater 

  
 
 
 
 
 
 

Wenn Sie einen Steuerberater haben, sollten Sie 
überprüfen, wie weit die Vollmacht reicht, die Sie 
ihm gegenüber der Finanzbehörde erteilt haben! 

 In den meisten Fällen beschränkt sich die Vollmacht 
nämlich nur auf das Steuerfestsetzungsverfahren. Dieses 
wird vermutlich auch bei Ihnen der Fall sein, wenn Sie 
Ihrem Steuerberater jeweils nur die auf den 
Steuererklärungen vorgedruckte Empfangsvollmacht 
erteilen. Ohne eine ausdrückliche weitergehende 
Vollmacht für Fragen des Steuererhebungsverfahrens - 
also für alle Fragen, die den Zahlungsverkehr zwischen 
Ihnen und dem Finanzamt betreffen - sind die 
Erhebungsstellen der Finanzämter gehalten, jeglichen 
anfallenden Schriftverkehr an Sie zu richten. 

Fehlt die weitergehende Empfangsvollmacht, ist Ihr 
Berater nicht darüber informiert, wenn erste Anzeichen, 
wie z.B. Mahnungen, auf eine Krise hindeuten. Es 
besteht die Gefahr, dass Ihr Steuerberater erst zu einem 
Zeitpunkt davon erfährt, wenn die Krise bereits relativ 
weit fortgeschritten ist und er dann nicht mehr 
rechtzeitig für Sie reagieren kann. 

  
 
 
 
 

Eine auch für das Steuererhebungsverfahren erteilte 
Vollmacht schließt diese Gefahr von vornherein aus. 

 Ihr Berater ist zu jedem Zeitpunkt über die steuerlichen 
Belange Ihres Unternehmens informiert, kann schnell 
alle erforderlichen Maßnahmen einleiten und - wenn er 
es    für    erforderlich    erachtet – auch   frühzeitig   das 
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  Gespräch mit der Finanzbehörde suchen. Gespräch mit der Finanzbehörde suchen. 
  

  7.2 Schätzung von Besteuerungsgrundlagen 7.2 Schätzung von Besteuerungsgrundlagen 
  

Aus Sicht der Bearbeiter in den Finanzämtern kann 
immer wieder beobachtet werden, dass sich bei 
Unternehmen, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten 
sind, die Steuerrückstände immer weiter erhöhen. 

Aus Sicht der Bearbeiter in den Finanzämtern kann 
immer wieder beobachtet werden, dass sich bei 
Unternehmen, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten 
sind, die Steuerrückstände immer weiter erhöhen. 

Wenn Sie das Honorar für einen Steuerberater sparen 
möchten (vgl. 6.2.), verhindern oft fehlende Kenntnisse 
im Steuerrecht und Buchführungsbereich, dass Sie Ihre 
Erklärungen rechtzeitig beim Finanzamt einreichen 
können. Stellt der dortige Bearbeiter fest, dass Sie Ihre 
Jahressteuererklärung oder (Vor-)Anmeldung nicht 
abgegeben haben, muss er die Besteuerungsgrundlagen 
schätzen. Da ihm in diesem Moment aber keine 
aktuellen Zahlen Ihres Betriebes vorliegen, passiert es 
oft, dass die aus dieser Schätzung errechnete Steuer zu 
hoch angesetzt ist. 

Wenn Sie das Honorar für einen Steuerberater sparen 
möchten (vgl. 6.2.), verhindern oft fehlende Kenntnisse 
im Steuerrecht und Buchführungsbereich, dass Sie Ihre 
Erklärungen rechtzeitig beim Finanzamt einreichen 
können. Stellt der dortige Bearbeiter fest, dass Sie Ihre 
Jahressteuererklärung oder (Vor-)Anmeldung nicht 
abgegeben haben, muss er die Besteuerungsgrundlagen 
schätzen. Da ihm in diesem Moment aber keine 
aktuellen Zahlen Ihres Betriebes vorliegen, passiert es 
oft, dass die aus dieser Schätzung errechnete Steuer zu 
hoch angesetzt ist. 

Haben Sie zu diesem Zeitpunkt doch ohnehin schon mit 
der finanziellen Situation in Ihrem Unternehmen zu 
kämpfen, vergrößern diese Schätzbeträge Ihre 
Schwierigkeiten noch zusätzlich. Darüber hinaus werden 
bei verspäteter Abgabe von Erklärungen 
Verspätungszuschläge festgesetzt, und bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung fallen außerdem 
Säumniszuschläge an. Die Ihnen im Verlauf der Krise so 
entstehenden zusätzlichen Kosten entsprechen im 
Regelfall mindestens denen der Honorarkosten eines 
Steuerberaters. 

Haben Sie zu diesem Zeitpunkt doch ohnehin schon mit 
der finanziellen Situation in Ihrem Unternehmen zu 
kämpfen, vergrößern diese Schätzbeträge Ihre 
Schwierigkeiten noch zusätzlich. Darüber hinaus werden 
bei verspäteter Abgabe von Erklärungen 
Verspätungszuschläge festgesetzt, und bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung fallen außerdem 
Säumniszuschläge an. Die Ihnen im Verlauf der Krise so 
entstehenden zusätzlichen Kosten entsprechen im 
Regelfall mindestens denen der Honorarkosten eines 
Steuerberaters. 
  

    
  
  
  
  
  

Wenn Ihr Unternehmen in eine Krise gerät, sollten 
Sie daher nicht “am falschen Ende” sparen. Nehmen 
Sie Kontakt auf zu einem Steuerberater! 

  
Er wird dafür sorgen, dass die Jahressteuererklärungen 
und (Vor-)Anmeldungen pünktlich beim Finanzamt 
eingehen und die richtigen Zahlen enthalten. Sie können 
dann   Kraft   und  Zeit  für  die  Dinge  in  Ihrem  Betrieb 

Er wird dafür sorgen, dass die Jahressteuererklärungen 
und (Vor-)Anmeldungen pünktlich beim Finanzamt 
eingehen und die richtigen Zahlen enthalten. Sie können 
dann   Kraft   und  Zeit  für  die  Dinge  in  Ihrem  Betrieb 
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  Betrieb aufwenden, denen in dieser schwierigen 
Situation Ihre höchste Aufmerksamkeit gilt. 
Betrieb aufwenden, denen in dieser schwierigen 
Situation Ihre höchste Aufmerksamkeit gilt. 

  

  7.3 Mahnung/Vollstreckungsankündigung7.3 Mahnung/Vollstreckungsankündigung

  Spätestens wenn das Finanzamt die Begleichung 
ausstehender Steuern anmahnt und Vollstreckungs-
maßnahmen ankündigt, sollten Sie dringend das 
Gespräch mit einem Steuerberater oder direkt mit dem 
Finanzamt suchen. Hierdurch geben Sie zu erkennen, 
dass Sie zur Mitarbeit bereit sind, Ihre 
Vermögensverhältnisse offen legen wollen und bemüht 
sind, die aufgelaufenen Verbindlichkeiten zu begleichen. 

Spätestens wenn das Finanzamt die Begleichung 
ausstehender Steuern anmahnt und Vollstreckungs-
maßnahmen ankündigt, sollten Sie dringend das 
Gespräch mit einem Steuerberater oder direkt mit dem 
Finanzamt suchen. Hierdurch geben Sie zu erkennen, 
dass Sie zur Mitarbeit bereit sind, Ihre 
Vermögensverhältnisse offen legen wollen und bemüht 
sind, die aufgelaufenen Verbindlichkeiten zu begleichen. 
  
Ein Stillhalten gegenüber der Finanzbehörde  erweckt 
hingegen schnell den Eindruck, dass Sie nicht daran 
interessiert sind, Ihren steuerlichen Verpflichtungen 
nachzukommen. Gründe, die Sie daran hindern, Ihre 
Steuerschulden zu begleichen, werden dem Finanzamt 
ohne Ihre Vorsprache oder die Ihres Steuerberaters nicht 
bekannt. Bei der weiteren Bearbeitung dort werden Ihre 
Probleme darum keine Berücksichtigung finden können. 

Ein Stillhalten gegenüber der Finanzbehörde  erweckt 
hingegen schnell den Eindruck, dass Sie nicht daran 
interessiert sind, Ihren steuerlichen Verpflichtungen 
nachzukommen. Gründe, die Sie daran hindern, Ihre 
Steuerschulden zu begleichen, werden dem Finanzamt 
ohne Ihre Vorsprache oder die Ihres Steuerberaters nicht 
bekannt. Bei der weiteren Bearbeitung dort werden Ihre 
Probleme darum keine Berücksichtigung finden können. 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

Ist dem Finanzamt nicht bekannt, dass Sie sich um 
die Rückführung Ihrer Steuerschulden bemühen 
möchten, werden sich an die Vollstreckungs-
ankündigung zwangsläufig Vollstreckungsmaß-
nahmen anschließen. 

  Sehr schnell kann es dann zu einer Kontopfändung 
kommen, die Ihre Position gegenüber Ihrer Hausbank 
weiter erschwert. Auch Forderungspfändungen bei Ihren 
Kunden könnten Ihrem Geschäftsbetrieb weiteren 
Schaden zufügen. 

Sehr schnell kann es dann zu einer Kontopfändung 
kommen, die Ihre Position gegenüber Ihrer Hausbank 
weiter erschwert. Auch Forderungspfändungen bei Ihren 
Kunden könnten Ihrem Geschäftsbetrieb weiteren 
Schaden zufügen. 

Um diese negativen Folgen des 
Vollstreckungsverfahrens zu vermeiden, ist es daher 
unbedingt erforderlich, dass Sie frühzeitig - möglichst 
mit       der      fachkundigen       Unterstützung      Ihres 

Um diese negativen Folgen des 
Vollstreckungsverfahrens zu vermeiden, ist es daher 
unbedingt erforderlich, dass Sie frühzeitig - möglichst 
mit       der      fachkundigen       Unterstützung      Ihres 
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Steuerberaters – den Kontakt zu Ihrem Finanzamt 
herstellen. Auf diese Weise werden Sie eine reelle 
Chance haben, die Krise in Ihrem Unternehmen zu 
bewältigen. 
 
 

 

8. Der Antrag auf Stundung von Steuern

8.1 Wann ist eine Stundung möglich? 
 

Der Begriff Stundung bedeutet im Regelfall nichts 
anderes, als dass Sie mit dem Finanzamt vereinbaren, 
Ihre Steuern in Raten oder zu einem späteren Zeitpunkt 
zahlen zu können. Allerdings kann eine Stundung nur 
unter ganz engen Voraussetzungen gewährt werden. 
Nach dem Gesetz können die Finanzbehörden Steuern 
nämlich nur dann stunden, wenn die Zahlung bei 
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner 
darstellt und sie zu einem späteren Zeitpunkt sicher 
geleistet werden kann. Die Stundung wird jedoch nur 
auf Antrag gewährt, und in der Regel muss eine 
Sicherheit geleistet werden. 

Vielleicht kommt Ihnen jetzt der Gedanke, dass ja 
eigentlich jede Steuerzahlung eine Härte darstellt – 
ganz besonders, wenn Ihr Unternehmen in die Krise 
geraten ist und die geforderten Steuern auch noch 
geschätzt sind. Es handelt sich dabei aber tatsächliche 
um besondere Ausnahmen. Der Grund dafür ist, dass es 
gesetzliche Regelungen gibt, die einem 
Steuerpflichtigen selbst während eines laufenden 
Vollstreckungsverfahrens noch einen bestimmten 
Betrag seines Einkommens belassen. Das Finanzamt 
kann Ihnen also nicht Ihr gesamtes Einkommen 
pfänden. 

Wegen dieser Pfändungsfreigrenzen liegt eine erhebliche 
Härte nur dann vor, wenn Sie selbst keine Schuld daran 
trifft, dass Sie Ihre Steuern nicht rechtzeitig begleichen 
können. Gründe, die dafür sprechen könnten, dass Sie 
(vermutlich unwissentlich) verschuldet haben, dass Sie 
Ihre  Steuern  nicht   pünktlich  zahlen  können,   werden 

   

zu   Seite   8   (unten)zzuu SSeeiittee 88 ((uunntteenn))
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weiter unten recht detailliert aufgeführt. 

Trifft Sie hingegen kein Verschulden, kann eine 
Stundung auch nur dann ausgesprochen werden, wenn 
Sie sich das Geld zur Begleichung der Steuern nicht auf 
zumutbare Weise beschaffen könnten oder aber 
Vermögenswerte besitzen, die Sie beleihen oder 
verkaufen könnten. Hintergrund dessen ist, dass die 
Finanzbehörden nicht die Funktion der Kreditinstitute 
übernehmen dürfen. 

Als weiterer Grund für eine erhebliche Härte wird es 
angesehen, wenn Sie Steuern zahlen sollen, obwohl Sie 
selbst noch eine Steuerrückzahlung erwarten. Dieses 
sind dann die Fälle der sogenannten 
Verrechnungsstundung. Zu beachten ist hier, dass es 
nicht ausreicht, wenn Sie diese Rückzahlung nur 
erwarten, sondern die betreffende Jahres-
steuererklärung oder (Vor-)Anmeldung muss dem 
Finanzamt bereits vorliegen, damit dieses prüfen kann, 
ob und in welcher Höhe Sie diese Rückzahlung 
tatsächlich beanspruchen können. Dann können Sie 
beantragen, dass die Zahlung der fälligen Steuern so 
lange zurückgestellt wird, bis Ihr Anspruch gegen das 
Finanzamt ebenfalls fällig wird. Müssen Sie allerdings 
mehr zahlen, als Sie vom Finanzamt zurück bekommen, 
müssen Sie den verbleibenden Betrag natürlich trotzdem 
pünktlich zahlen. 

 
   8.2 Warum können Lohn- und Umsatzsteuern nicht

 gestundet werden? 
 

Lohnsteuern können nicht gestundet werden, weil nicht 
Sie, sondern Ihre Arbeitnehmer Schuldner der 
Lohnsteuer sind. Als Arbeitgeber sind Sie lediglich 
Entrichtungspflichtiger, d. h. Sie müssen die Lohnsteuer 
für Ihre Arbeitnehmer einbehalten und an das 
Finanzamt abführen. 

In der Krise kann es sein, dass zu dem Zeitpunkt, an dem 
Sie   Ihren   Arbeitnehmern   die   Löhne   zahlen,   die  in 
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Ihrem Betrieb vorhandenen Mittel nicht zur Zahlung des 
Lohnes zuzüglich der darauf entfallenden Lohnsteuern 
ausreichen. Wenn Sie dieses feststellen, sind Sie 
rechtlich verpflichtet, die Löhne Ihrer Arbeitnehmer so 
weit zu kürzen, dass Sie auch die dann noch darauf 
entfallenden Lohnsteuern begleichen können. 

Ihrem Betrieb vorhandenen Mittel nicht zur Zahlung des 
Lohnes zuzüglich der darauf entfallenden Lohnsteuern 
ausreichen. Wenn Sie dieses feststellen, sind Sie 
rechtlich verpflichtet, die Löhne Ihrer Arbeitnehmer so 
weit zu kürzen, dass Sie auch die dann noch darauf 
entfallenden Lohnsteuern begleichen können. 

  

Bei der Umsatzsteuer gibt es die Besonderheit, dass Sie 
als Unternehmer die Steuer selbst zu berechnen, 
voranzumelden und zum gesetzlichen Fälligkeitstermin 
zu zahlen haben. Damit ist Ihnen bekannt, welchen 
Betrag Sie zu welchem Zeitpunkt an das Finanzamt 
leisten müssen, und Sie haben somit die Möglichkeit, 
rechtzeitig entsprechende Rücklagen zu bilden. Dieses 
ist auch in der Krise noch möglich, weil es sich bei der 
Umsatzsteuer um einen durchlaufenden Posten handelt. 
Wichtig ist deshalb, dass Sie in dieser Situation ganz 
besonders darauf achten, dass Sie die eingenommene 
Umsatzsteuer auch tatsächlich für das Finanzamt 
zurücklegen und nicht etwa mit diesem Geld zunächst 
Ihre Lieferanten befriedigen. Eine Stundung von 
Umsatzsteuern ist nämlich aus den hier aufgezeigten 
Gründen grundsätzlich nicht möglich. 

Bei der Umsatzsteuer gibt es die Besonderheit, dass Sie 
als Unternehmer die Steuer selbst zu berechnen, 
voranzumelden und zum gesetzlichen Fälligkeitstermin 
zu zahlen haben. Damit ist Ihnen bekannt, welchen 
Betrag Sie zu welchem Zeitpunkt an das Finanzamt 
leisten müssen, und Sie haben somit die Möglichkeit, 
rechtzeitig entsprechende Rücklagen zu bilden. Dieses 
ist auch in der Krise noch möglich, weil es sich bei der 
Umsatzsteuer um einen durchlaufenden Posten handelt. 
Wichtig ist deshalb, dass Sie in dieser Situation ganz 
besonders darauf achten, dass Sie die eingenommene 
Umsatzsteuer auch tatsächlich für das Finanzamt 
zurücklegen und nicht etwa mit diesem Geld zunächst 
Ihre Lieferanten befriedigen. Eine Stundung von 
Umsatzsteuern ist nämlich aus den hier aufgezeigten 
Gründen grundsätzlich nicht möglich. 

  
  8.3 Die Begründung des Antrags und welche 

 Nachweise erforderlich sind 
8.3 Die Begründung des Antrags und welche 
 Nachweise erforderlich sind 
  

Sind Sie zu dem Entschluss gekommen, dass Sie eine 
Stundung beantragen möchten, werden Sie zunächst 
einmal darauf hinweisen, dass die finanzielle Lage Ihres 
Unternehmens derzeit sehr angespannt ist. Jedoch gibt 
dieser eher allgemeine Hinweis dem Bearbeiter im 
Finanzamt keine Gelegenheit, die Gründe und den 
Umfang der Zahlungsschwierigkeiten nachzuvollziehen. 
Ob eine Stundung möglich wäre, könnte er darum nicht 
beurteilen. Er müßte Ihren Antrag daher ablehnen. 

Sind Sie zu dem Entschluss gekommen, dass Sie eine 
Stundung beantragen möchten, werden Sie zunächst 
einmal darauf hinweisen, dass die finanzielle Lage Ihres 
Unternehmens derzeit sehr angespannt ist. Jedoch gibt 
dieser eher allgemeine Hinweis dem Bearbeiter im 
Finanzamt keine Gelegenheit, die Gründe und den 
Umfang der Zahlungsschwierigkeiten nachzuvollziehen. 
Ob eine Stundung möglich wäre, könnte er darum nicht 
beurteilen. Er müßte Ihren Antrag daher ablehnen. 
  
  

  

  

Zur ausreichenden Begründung Ihres Antrags müssen 
Sie darum erläutern, welche besonderen Umstände 
dazu geführt haben, dass es Ihnen nicht möglich ist, 
die Steuern pünktlich zu begleichen. 
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 Damit Ihre Angaben überprüft werden können, müssen 
Sie Ihrem Antrag zusätzlich einige Nachweise beifügen. 
Besonders gut eigenen sich hier eine Aufstellung Ihres 
Vermögens, die BWA und Nachweise, dass Sie sich um 
einen Kredit bemüht haben. 
 
Vielleicht wird Ihnen Ihr Finanzamt aufgrund Ihres 
Antrages anbieten, dass ein Liquiditätsprüfer Ihren 
Betrieb besucht. Dieser Besuch ist eine Maßnahme der 
Erhebungsstelle im Rahmen des § 249 Absatz 2 S. 1 AO. 
 

Für die Erhebungsstellen der Finanzämter ist eine 
umfassende Sachverhaltsermittlung unbedingte Voraus-
setzung, wenn sie beurteilen möchten, ob und wie sie 
Sie bei der Bewältigung der Krise unterstützen können. 
Die Festsetzungsstellen  werden durch die 
Außenprüfungen unterstützt, doch bisher fehlte eine 
derartige Möglichkeit für den Erhebungsbereich. Aus 
diesem Grund wurde die Liquiditätsprüfung in den 
Ämtern eingeführt. 

Im Finanzamt liegen i.d.R. nur die von Ihnen 
eingereichten Steuererklärungen für zurückliegende 
Zeiträume vor. Wenn Sie eine Stundung oder einen 
Vollstreckungsaufschub beantragen, müssen Sie deshalb 
ergänzende Unterlagen einreichen, um Ihre aktuelle 
Vermögenssituation darzustellen. 

Mit Hilfe der Feststellungen des Liquiditätsprüfers 
werden aber nicht nur dem Finanzamt, sondern auch 
Ihnen wichtige Hintergründe und Strukturen der 
finanziellen Situation Ihres Unternehmens sowie die 
Ursachen für eine eventuell vorliegende Krise bekannt. 
So können auf beiden Seiten konkrete Anhaltspunkte 
bzgl. der aktuellen finanziellen Lage Ihres 
Unternehmens gewonnen werden. 
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  Der Liquiditätsprüfer darf Sie zwar nicht beraten, er wird 
Sie aber auf eventuelle Mängel in der Buchführung oder 
bei der Zusammenarbeit mit dem Finanzamt (z.B. 
Abgabe von Steuererklärungen) aufmerksam machen 

Der Liquiditätsprüfer darf Sie zwar nicht beraten, er wird 
Sie aber auf eventuelle Mängel in der Buchführung oder 
bei der Zusammenarbeit mit dem Finanzamt (z.B. 
Abgabe von Steuererklärungen) aufmerksam machen 

Hier finden sich wichtige Lösungsansätze zur 
Überwindung einer Krise, die bei der Erstellung eines 
Sanierungsplanes durch Ihren Berater genutzt werden 
können. 

Hier finden sich wichtige Lösungsansätze zur 
Überwindung einer Krise, die bei der Erstellung eines 
Sanierungsplanes durch Ihren Berater genutzt werden 
können. 

8.4 Ratenzahlung oder Zahlungsaufschub? 
  
8.4 Ratenzahlung oder Zahlungsaufschub   ? 

  
  
  
  
  
  
  

Vergessen Sie nicht zu erwähnen, ob Sie die Steuern 
in Raten oder insgesamt zu einem späteren 
Zeitpunkt begleichen möchten! Achten Sie bitte 
auch darauf, dass Sie ganz genau sagen, zu 
welchem Datum Sie welchen Betrag zahlen würden! 

  
  Nur so hat Ihr Bearbeiter die Möglichkeit zu prüfen, ob 

der Eingang der Steuer - und damit der Steueranspruch 
selbst - gefährdet sein könnte. 

Nur so hat Ihr Bearbeiter die Möglichkeit zu prüfen, ob 
der Eingang der Steuer - und damit der Steueranspruch 
selbst - gefährdet sein könnte. 

Ist aus Ihrem Antrag nicht ersichtlich, dass Sie die 
Steuern auch tatsächlich in absehbarer Zeit zahlen 
können und werden, ist auch dies ein Grund, die 
Stundung abzulehnen. Können Sie die Steuern innerhalb 
eines Jahres tilgen und haben dies auch ausreichend 
belegt, dürften diesbezüglich keine Probleme entstehen. 

Ist aus Ihrem Antrag nicht ersichtlich, dass Sie die 
Steuern auch tatsächlich in absehbarer Zeit zahlen 
können und werden, ist auch dies ein Grund, die 
Stundung abzulehnen. Können Sie die Steuern innerhalb 
eines Jahres tilgen und haben dies auch ausreichend 
belegt, dürften diesbezüglich keine Probleme entstehen. 

Wenn die endgültige Begleichung der rückständigen 
Beträge sich aber um mehr als ein Jahr verschieben 
würde, muss der Steueranspruch als gefährdet 
angesehen werden. Trotz der oben erwähnten 
Nachweise könnte die Entwicklung Ihrer wirtschaftlichen 
Lage über diesen Zeitraum hinaus nicht mehr sicher 
genug beurteilt werden. 

Wenn die endgültige Begleichung der rückständigen 
Beträge sich aber um mehr als ein Jahr verschieben 
würde, muss der Steueranspruch als gefährdet 
angesehen werden. Trotz der oben erwähnten 
Nachweise könnte die Entwicklung Ihrer wirtschaftlichen 
Lage über diesen Zeitraum hinaus nicht mehr sicher 
genug beurteilt werden. 
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  8.5  Welche Besonderheiten gibt es bei einem Antrag 
 auf Verrechnungsstundung? 

8.5  Welche Besonderheiten gibt es bei einem Antrag 
 auf Verrechnungsstundung? 

  

Sind Ihre Steuern vom Finanzamt geschätzt worden, 
weil Sie es nicht geschafft haben, Ihre 
Jahressteuererklärung oder (Vor-)Anmeldung 
rechtzeitig einzureichen, möchten Sie womöglich eine 
Verrechnungsstundung beantragen, weil Sie wissen, 
dass Sie eigentlich wesentlich weniger bezahlen 
müssen, als im Schätzungsbescheid verlangt wird. 

Sind Ihre Steuern vom Finanzamt geschätzt worden, 
weil Sie es nicht geschafft haben, Ihre 
Jahressteuererklärung oder (Vor-)Anmeldung 
rechtzeitig einzureichen, möchten Sie womöglich eine 
Verrechnungsstundung beantragen, weil Sie wissen, 
dass Sie eigentlich wesentlich weniger bezahlen 
müssen, als im Schätzungsbescheid verlangt wird. 

    

  

  

  

Wenn Sie die Stundung beantragen, reicht es aber 
nicht aus, darauf hinzuweisen, dass die Schätzung 
zu hoch ausgefallen ist und Sie in Kürze die 
fehlende Steuererklärung einreichen werden. 

  Wie oben schon kurz erwähnt, muss das Finanzamt 
auch hier nachprüfen können, ob Ihre Angaben richtig 
sind und in welcher Höhe eine Verrechnung mit dem 
erwarteten Guthaben möglich ist. Darum können 
geschätzte Beträge auch erst zu dem Zeitpunkt 
gestundet werden, zu dem die Erklärung vorliegt. 
Vergessen Sie darum nicht, Ihrem Verrechnungsantrag 
auch die noch ausstehende Erklärung beizufügen! 

Wie oben schon kurz erwähnt, muss das Finanzamt 
auch hier nachprüfen können, ob Ihre Angaben richtig 
sind und in welcher Höhe eine Verrechnung mit dem 
erwarteten Guthaben möglich ist. Darum können 
geschätzte Beträge auch erst zu dem Zeitpunkt 
gestundet werden, zu dem die Erklärung vorliegt. 
Vergessen Sie darum nicht, Ihrem Verrechnungsantrag 
auch die noch ausstehende Erklärung beizufügen! 

Vielleicht schuldet Ihnen aber auch jemand Geld, und er 
hat sein Steuerguthaben an sie abgetreten. Auch in 
diesen Fällen können Sie eine Verrechnungsstundung 
beantragen. Weil es sich bei Ihnen und Ihrem Schuldner 
aber um zwei verschiedene Steuerpflichtige handelt, 
müssen hier zwei zusätzliche Dinge beachtet werden, 
damit Ihr Stundungsantrag Erfolg haben kann: 

Vielleicht schuldet Ihnen aber auch jemand Geld, und er 
hat sein Steuerguthaben an sie abgetreten. Auch in 
diesen Fällen können Sie eine Verrechnungsstundung 
beantragen. Weil es sich bei Ihnen und Ihrem Schuldner 
aber um zwei verschiedene Steuerpflichtige handelt, 
müssen hier zwei zusätzliche Dinge beachtet werden, 
damit Ihr Stundungsantrag Erfolg haben kann: 

Zum einen muss der Finanzbehörde mit dem 
Verrechnungsantrag eine wirksame Abtretungsanzeige 
(auf amtlichem Vordruck!) vorgelegt werden. Zum 
anderen muss der an Sie abgetretene 
Erstattungsanspruch bereits kurze Zeit nach Fälligkeit 
Ihrer Steuerschuld entstehen. 

Zum einen muss der Finanzbehörde mit dem 
Verrechnungsantrag eine wirksame Abtretungsanzeige 
(auf amtlichem Vordruck!) vorgelegt werden. Zum 
anderen muss der an Sie abgetretene 
Erstattungsanspruch bereits kurze Zeit nach Fälligkeit 
Ihrer Steuerschuld entstehen. 
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  8.6      Die Stundungswürdigkeit 8.6      Die Stundungswürdigkeit 
  

Neben den bereits erwähnten Voraussetzungen wird das 
Finanzamt auch Ihre Stundungswürdigkeit prüfen. 
Neben den bereits erwähnten Voraussetzungen wird das 
Finanzamt auch Ihre Stundungswürdigkeit prüfen. 

    
  
  
  
  

Stören Sie sich bitte nicht an dieser Bezeichnung - 
dieser Begriff ist rein rechtlich zu verstehen! 

  Bei der Überprüfung der Stundungswürdigkeit wird 
nachgeschaut, ob Sie z.B. Nachzahlungen gestundet 
haben möchten, die enstanden sind, weil Sie Ihren 
steuerlicher Pflichten nicht nachgekommen sind. Dieses 
wäre in erster Linie dann der Fall, wenn Sie Steuern 
hinterzogen haben oder ein Bußgeldverfahren gegen Sie 
eingeleitet wurde. Wird die Stundungswürdigkeit 
verneint, wird allein dieser Umstand zur Ablehnung des 
Antrags führen. 

Bei der Überprüfung der Stundungswürdigkeit wird 
nachgeschaut, ob Sie z.B. Nachzahlungen gestundet 
haben möchten, die enstanden sind, weil Sie Ihren 
steuerlicher Pflichten nicht nachgekommen sind. Dieses 
wäre in erster Linie dann der Fall, wenn Sie Steuern 
hinterzogen haben oder ein Bußgeldverfahren gegen Sie 
eingeleitet wurde. Wird die Stundungswürdigkeit 
verneint, wird allein dieser Umstand zur Ablehnung des 
Antrags führen. 

  

  8.7      Warum wird trotz Einspruch nicht gestundet? 8.7      Warum wird trotz Einspruch nicht gestundet? 
  

Vielleicht haben Sie gegen einen Steuer- oder 
Grundlagenbescheid (ein Bescheid, in dem 
Besteuerungsgrundlagen festgestellt werden, die sich 
später in Ihrem Steuerbescheid widerspiegeln) 
Einspruch eingelegt. Weil Sie der Auffassung sind, dass 
der Bescheid korrigiert werden muss, möchten Sie die 
Zahlung der Steuern so lange zurückstellen, bis der 
Bescheid überprüft worden ist 

Vielleicht haben Sie gegen einen Steuer- oder 
Grundlagenbescheid (ein Bescheid, in dem 
Besteuerungsgrundlagen festgestellt werden, die sich 
später in Ihrem Steuerbescheid widerspiegeln) 
Einspruch eingelegt. Weil Sie der Auffassung sind, dass 
der Bescheid korrigiert werden muss, möchten Sie die 
Zahlung der Steuern so lange zurückstellen, bis der 
Bescheid überprüft worden ist 

    
  
  
  
  
  

Für diesen vorläufigen Rechtsschutz gibt es im Ein-
spruchsverfahren eine besondere Regelung: die 
Aussetzung der Vollziehung.

  Stundungen sind im Einspruchsverfahren darum nicht 
zusätzlich vorgesehen. 
Stundungen sind im Einspruchsverfahren darum nicht 
zusätzlich vorgesehen. 
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  8.8       Anpassung von Vorauszahlungen und Stundung 8.8       Anpassung von Vorauszahlungen und Stundung 
  

Wenn Sie einen Antrag auf Herabsetzung der 
Vorauszahlungen gestellt haben, ist es gesetzlich nicht 
vorgesehen, dass bis zur Entscheidung über den Antrag 
die Vorauszahlungen gestundet werden. 

Wenn Sie einen Antrag auf Herabsetzung der 
Vorauszahlungen gestellt haben, ist es gesetzlich nicht 
vorgesehen, dass bis zur Entscheidung über den Antrag 
die Vorauszahlungen gestundet werden. 

Wenn sie den Antrag rechtzeitig gestellt, ihn 
ausreichend begründet haben und Ihre Gründe 
nachvollziehbar sind, dann können Sie davon ausgehen, 
dass die Vorauszahlungen noch vor dem 
Fälligkeitsdatum herabgesetzt werden. 

Wenn sie den Antrag rechtzeitig gestellt, ihn 
ausreichend begründet haben und Ihre Gründe 
nachvollziehbar sind, dann können Sie davon ausgehen, 
dass die Vorauszahlungen noch vor dem 
Fälligkeitsdatum herabgesetzt werden. 

    

    
  
  
  

Stellen Sie den Antrag deshalb rechtzeitig vor dem 
Vorauszahlungstermin! 

  8.9      Gefahren bei der Antragstellung 8.9      Gefahren bei der Antragstellung 
  

Wenn Sie Ihren Stundungsantrag damit begründet 
haben, dass Sie sich derzeit nicht in der Lage sehen, ihre 
Steuerverbindlichkeiten zu begleichen, stellt sich für den 
Bearbeiter im Finanzamt die Frage, ob sich Ihr 
Unternehmen nur in vorübergehenden Zahlungs-
schwierigkeiten befindet, oder ihm vielleicht sogar die 
Insolvenz droht. 

Wenn Sie Ihren Stundungsantrag damit begründet 
haben, dass Sie sich derzeit nicht in der Lage sehen, ihre 
Steuerverbindlichkeiten zu begleichen, stellt sich für den 
Bearbeiter im Finanzamt die Frage, ob sich Ihr 
Unternehmen nur in vorübergehenden Zahlungs-
schwierigkeiten befindet, oder ihm vielleicht sogar die 
Insolvenz droht. 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Achten Sie darum unbedingt darauf, dass Sie in 
Ihrem Stundungsantrag deutlich machen, dass es 
sich um einen vorübergehenden Zahlungsengpass 
handelt und geben Sie an, wann und in welcher 
Höhe Sie Zahlungen auf Ihre Steuerrückstände 
leisten können! 

  Sie müssen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
Ihr Vermögen beantragen, wenn Sie zahlungsunfähig 
sind. Der Insolvenzantrag kann auch von jedem Ihrer 
Gläubiger gestellt werden. Nach dem Gesetz sind Sie 
zahlungsunfähig, wenn Sie voraussichtlich dauerhaft 
nicht        mehr       in       der       Lage       sind,       Ihre 

Sie müssen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
Ihr Vermögen beantragen, wenn Sie zahlungsunfähig 
sind. Der Insolvenzantrag kann auch von jedem Ihrer 
Gläubiger gestellt werden. Nach dem Gesetz sind Sie 
zahlungsunfähig, wenn Sie voraussichtlich dauerhaft 
nicht        mehr       in       der       Lage       sind,       Ihre 
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Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Seitens Ihrer 
Gläubiger kann dieses angenommen werden, wenn Sie 
Ihre Zahlungen eingestellt haben. 

In unserem Fallbeispiel schreibt der Steuerpflichtige 
dem Finanzamt, dass er im Moment nicht in der Lage 
sei, alle Zahlungen auf einmal zu leisten, und er auch 
keinen Kredit mehr bekommt. Weil sein Antrag keinen 
Hinweis auf eine positive Entwicklung der finanziellen 
Lage seines Unternehmers enthält, noch konkrete 
Zahlungstermine und Raten angeboten werden, hat er 
mit seinem Antrag keine Aussicht auf Erfolg. Vielmehr 
läuft er Gefahr, dass das Finanzamt einen 
Insolvenzantrag stellt, weil er klar formuliert, dass er 
zahlungsunfähig ist. 
 

 

9. Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung 
9.1 Vom Finanzamt zu beachtende Grundsätze 
 

Wenn Sie eine sogenannte Billigkeitsmaßnahme 
beantragen (z.B. Stundung oder Vollstreckungsauf-
schub), liegt die Entscheidung über Ihren Antrag grds. 
bei dem für Sie zuständigen Bearbeiter. Weil der 
Gesetzgeber aber vorgesehen hat, dass die Steuern 
nicht nur nach den gleichen Kriterien festgesetzt 
werden, sondern auch jeder Steuerpflichtige bei der 
Zahlung gleich behandelt werden soll, sind seinem 
Entscheidungsspielraum Grenzen gesetzt. 

Das hat zur Folge, dass eventuelle Vollstreckungsmaß-
nahmen gegen Sie nicht allein aufgrund der Tatsache 
unterbleiben dürfen, dass sich Ihr Unternehmen in einer 
finanziellen Notlage befindet. Ob der Bearbeiter 
Vollstreckungsmaßnahmen gegen Sie unterbleiben lassen 
kann, hängt darum auch davon ab, ob Sie Ihren 
steuerlichen Verpflichtungen bisher nachgekommen sind 
und überzeugend dargelegt haben, dass Sie gewillt sind, 
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die 
angefallenen Steuerrückstände so schnell wie möglich 
beglichen werden können. 

   

zu   Seite   9   (oben)zzuu SSeeiittee 99 ((oobbeenn))
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Wenn die Voraussetzungen für eine Billigkeits-
maßnahme nicht vorliegen, wird die Ablehnung des 
Antrags und die sich ggf. daran anschließende 
Vollstreckung schnell als "Schikane" empfunden. 

  Es ist aber keineswegs so, dass der Bearbeiter gegen 
einzelne Steuerpflichtige besonders hart vorgeht. Er ist 
vielmehr verpflichtet, darauf zu achten, dass alle 
Steuerbürger ihren Zahlungsverpflichtungen 
gleichermaßen nachkommen. Würde er aber 
beispielsweise die Vollstreckung gegen jemanden 
unterlassen, der voraussichtlich nicht zahlen wird, wäre 
es denjenigen Bürgern gegenüber ungerecht, die ihre 
Steuerschulden freiwillig begleichen. 

Es ist aber keineswegs so, dass der Bearbeiter gegen 
einzelne Steuerpflichtige besonders hart vorgeht. Er ist 
vielmehr verpflichtet, darauf zu achten, dass alle 
Steuerbürger ihren Zahlungsverpflichtungen 
gleichermaßen nachkommen. Würde er aber 
beispielsweise die Vollstreckung gegen jemanden 
unterlassen, der voraussichtlich nicht zahlen wird, wäre 
es denjenigen Bürgern gegenüber ungerecht, die ihre 
Steuerschulden freiwillig begleichen. 
  

  9.2 Schlussfolgerung durch das Finanzamt 9.2 Schlussfolgerung durch das Finanzamt 
  

In unserem Fallbeispiel hat der Unternehmer in seinem 
Stundungsantrag erklärt, dass er zahlungsunfähig ist. 
Weil dem Finanzamt aber nicht bekannt ist, dass er die 
Rückstände begleichen möchte, und bisher keine 
Zahlung eingegangen ist, muss es davon ausgehen, dass 
die Steuern nur noch im Vollstreckungsverfahren 
beigebracht werden können. 

In unserem Fallbeispiel hat der Unternehmer in seinem 
Stundungsantrag erklärt, dass er zahlungsunfähig ist. 
Weil dem Finanzamt aber nicht bekannt ist, dass er die 
Rückstände begleichen möchte, und bisher keine 
Zahlung eingegangen ist, muss es davon ausgehen, dass 
die Steuern nur noch im Vollstreckungsverfahren 
beigebracht werden können. 

    

  

  

  

Sollten Sie eine Ratenzahlung beantragt haben und 
wird diese vom Finanzamt abgelehnt, versäumen 
Sie es nicht, sich dort noch einmal zu melden! 

  

  9.3 Gespräche an Amtsstelle 9.3 Gespräche an Amtsstelle 
  

Sie können auch gerne das persönliche Gespräch mit 
Ihrem Bearbeiter im Finanzamt suchen. 
Sie können auch gerne das persönliche Gespräch mit 
Ihrem Bearbeiter im Finanzamt suchen. 

    

  

  

  

Offene Fragen und Probleme können so direkt vor 
Ort und ohne bürokratische Hindernisse geklärt 
werden. 
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Außerdem lernen Sie ihren Bearbeiter kennen und 
wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Sehr 
wahrscheinlich wird Ihnen der Kontakt mit dem 
Finanzamt dadurch in Zukunft leichter fallen. Auf der 
anderen Seite lernt auch Ihr Bearbeiter den Menschen 
hinter dem “Fall” kennen. So schafft der direkte 
persönliche Kontakt Verständnis auf beiden Seiten. 
Daneben können Sie aber auch gerade in Krisenzeiten, 
wenn wichtige Entscheidungen oft schnell gefällt 
werden müssen, Zeit gewinnen, weil sowohl Sie als 
auch Ihr Bearbeiter vermutlich eher zum Telefon 
greifen als einen Brief formulieren werden. 
 

 

10. Der Vollstreckungsaufschub 
10.1 Voraussetzungen 
 

Sollte das Finanzamt bereits Vollstreckungs-
maßnahmen ergriffen haben, besteht unter bestimmten 
Voraussetzungen dennoch die Möglichkeit, dass die 
Vollstreckung gegen Sie (zumindest vorübergehend) 
nicht fortgesetzt wird. Sie können einen sogenannten 
Vollstreckungsaufschub beantragen. 

Doch unter welchen Voraussetzungen hat dieser Antrag 
auch Aussicht auf Erfolg? Die Vollstreckung gegen Sie 
müsste entweder durch kurzfristiges Zuwarten oder 
eine andere (weniger schwerwiegende) Maßnahme 
verhindert werden können und zudem unbillig sein. 

Die Vollstreckung gegen Sie ist dann unbillig, wenn sie 
so große Nachteile für Sie mit sich bringt, dass diese im 
Vergleich zum Nutzen für die Finanzbehörde völlig 
außer Verhältnis stehen. Hierzu zählen allerdings nicht 
die üblicherweise mit der Vollstreckung verbundenen 
Nachteile. Durch die bestehenden Pfändungsfreibeträge 
werden Sie ggf. auch hier vor übermäßigen Nachteilen 
geschützt. Darum reicht die alleinige Aussage, dass Sie 
sich derzeit in Zahlungsschwierigkeiten befinden, für die   
Begründung eines Antrags auf Vollstreckungsaufschub 

zu   Seite   9   (unten)zzuu SSeeiittee 99 ((uunntteenn))
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 nicht aus. Außerdem kann die Vollstreckung gegen Sie 
nur dann ausgesetzt werden, wenn unmittelbar Sie 
davon betroffen sind. Darum können auch nur Sie 
selbst – oder gegebenfalls derjenige, dem Sie eine 
entsprechende Vollmacht erteilt haben – den Antrag 
stellen. 

Ein Antrag auf Vollstreckungsaufschub kann aber nur 
gestellt werden, wenn es sich um den Zahlungsverkehr 
mit dem Finanzamt handelt. Wenn Sie hingegen 
feststellen, dass die Steuer, wegen der gegen Sie 
vollstreckt wird, zu hoch festgesetzt wurde, müssten 
Sie Einspruch gegen den zugrunde liegenden 
Steuerbescheid einlegen. Bei Einwendungen gegen die 
Höhe der Steuer können Sie – wie bereits weiter oben 
ausgeführt - im Einspruchsverfahren einen Antrag auf 
Aussetzung der Vollziehung stellen. Die strittigen 
Beträge sind dann bis zur Entscheidung über Ihren 
begründeten Einspruch zunächst nicht mehr zu zahlen 
– insoweit ist die Vollziehung des Steuerbescheides 
ausgesetzt und die Vollstreckung unterbrochen. 
 

 10.2 Die Begründung des Antrags und welche 
 Nachweise erforderlich sind 

 

Wenn Ihr Antrag auf Vollstreckungsaufschub Erfolg 
haben soll, müssen Sie deutlich machen, dass Sie die 
Steuern in einem angemessenen Zeitraum zahlen 
können. Um Ihre Ausführungen zu untermauern, sollten 
Sie dem Antrag unbedingt aussagefähige Unterlagen 
beifügen. Nur so können Sie überzeugend darlegen, 
dass eine Vollstreckung gegen Sie ungerechtfertigt ist. 
Beifügen sollten Sie daher 

 Ihre aktuelle BWA, 

 eine Aufstellung Ihrer Forderungen, 

 eine Aufstellung Ihrer Verbindlichkeiten, 

 Kontoauszüge der letzten drei Monate und 

 eine Liste Ihrer Aufträge. 
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Versäumen Sie auch nicht, genau anzugeben, zu 
welchem Termin Sie welche Beträge zahlen werden! 
Versäumen Sie auch nicht, genau anzugeben, zu 
welchem Termin Sie welche Beträge zahlen werden! 

  

    

  

  

  

Ihr Antrag hat insbesondere dann große Aussicht 
auf Erfolg, wenn Sie zusätzlich einen qualifizierten 
Liquiditäts- und Zahlungsplan einreichen! 

  Der Liquiditäts- und Zahlungsplan kann aufgrund der 
vorgenannten Unterlagen und Ihrem Tilgungsvorschlag 
aufgestellt werden. Vermutlich wird es sich auch hier 
für Sie anbieten, sich eines Steuerberaters zu bedienen, 
da der Plan nur dann als Nachweis dienen kann, wenn 
er in sich schlüssig ist. 

Der Liquiditäts- und Zahlungsplan kann aufgrund der 
vorgenannten Unterlagen und Ihrem Tilgungsvorschlag 
aufgestellt werden. Vermutlich wird es sich auch hier 
für Sie anbieten, sich eines Steuerberaters zu bedienen, 
da der Plan nur dann als Nachweis dienen kann, wenn 
er in sich schlüssig ist. 

Machen Sie so deutlich, dass die Finanzverwaltung nicht 
benachteiligt werden würde, wenn Sie Ihnen den 
Vollstreckungsaufschub gewährt, können Sie i. d. R. 
davon ausgehen, dass Ihrem Antrag stattgegeben 
werden wird. 

Machen Sie so deutlich, dass die Finanzverwaltung nicht 
benachteiligt werden würde, wenn Sie Ihnen den 
Vollstreckungsaufschub gewährt, können Sie i. d. R. 
davon ausgehen, dass Ihrem Antrag stattgegeben 
werden wird. 

  
  10.3 Mögliche Entscheidungen im Einzelfall 10.3 Mögliche Entscheidungen im Einzelfall 

  

Ein Vollstreckungsaufschub wird gewährt, indem das 
Finanzamt die Vollstreckung entweder vorübergehend 
ganz unterläßt, teilweise einschränkt oder nur eine 
einzelne Maßnahme aufhebt. Welche Entscheidung in 
Ihrem Fall getroffen werden könnte, ist immer von Ihrer 
dann aktuellen Situation abhängig. 

Ein Vollstreckungsaufschub wird gewährt, indem das 
Finanzamt die Vollstreckung entweder vorübergehend 
ganz unterläßt, teilweise einschränkt oder nur eine 
einzelne Maßnahme aufhebt. Welche Entscheidung in 
Ihrem Fall getroffen werden könnte, ist immer von Ihrer 
dann aktuellen Situation abhängig. 

Der Vollstreckungsaufschub bietet die Möglichkeit, für 
einen kurzen Zeitraum bestimmte mit der Vollstreckung 
verbundene Nachteile auszugleichen. Einen Anspruch 
darauf, dass sämtliche gegen Sie ausgebrachten 
Vollstreckungsmaßnahmen aufgehoben werden, haben 
Sie daher nicht. Inwieweit die Vollstreckung letztlich 
ausgesetzt wird, liegt im Ermessen Ihres zuständigen 
Bearbeiters, der aufgrund seiner Erfahrungen über den 
Umfang des Vollstreckungsaufschubs entscheiden wird. 

Der Vollstreckungsaufschub bietet die Möglichkeit, für 
einen kurzen Zeitraum bestimmte mit der Vollstreckung 
verbundene Nachteile auszugleichen. Einen Anspruch 
darauf, dass sämtliche gegen Sie ausgebrachten 
Vollstreckungsmaßnahmen aufgehoben werden, haben 
Sie daher nicht. Inwieweit die Vollstreckung letztlich 
ausgesetzt wird, liegt im Ermessen Ihres zuständigen 
Bearbeiters, der aufgrund seiner Erfahrungen über den 
Umfang des Vollstreckungsaufschubs entscheiden wird. 
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 10.4 Maximaler Zeitraum 
 

In der Abgabenordnung ist geregelt, dass ein 
Vollstreckungsaufschub ein kurzfristiges Absehen  von 
Vollstreckungsmaßnahmen bedeutet. Als kurzfristig 
kann das Zuwarten aber immer nur dann angesehen 
werden, wenn ein Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten 
nicht überschritten wird. Diese Frist beginnt, wenn Ihr 
Antrag im Finanzamt eingeht, frühestens aber mit 
Fälligkeit der fraglichen Steuerbeträge. Diese Frist 
beginnt aber nicht erneut, wenn Ihr Antrag bereits 
abgelehnt wurde und Sie einen weiteren Antrag mit 
inhaltlich gleicher Begründung stellen! Beachten Sie 
auch, dass sich der Zeitraum von vornherein auf den 
gesamten Betrag und nicht auf die einzelne Rate 
bezieht! 
 

  

11. Richtig handeln zu  Seite   10   (oben)zzuu SSeeiitte 1e 10 (0 (oobbeenn))
 

In unserem Fallbeispiel hat der Unternehmer in dieser 
Situation vorbildlich gehandelt: Er hat sich über seinen 
Steuerberater umgehend an die Finanzverwaltung 
gewandt. Das Finanzamt ist damit frühzeitig über die 
neue Situation informiert worden. Der Eindruck, wichtige 
neue Sachverhalte würden verschwiegen, kann so gar 
nicht erst entstehen. Die Ernsthaftigkeit der 
Bemühungen um Begleichung der Steuerrückstände wird 
sogar noch unterstrichen. Die Ankündigung, dass ein 
Sanierungskonzept erstellt werden wird, verstärkt diesen 
Eindruck zusätzlich. 
 

   

12. Die Sanierungsschritte zu  Seite   10   (unten)zzuu SSeeiitte 1e 10 (0 (uunntteenn))
 

12.1 Fachkundige Unterstützung suchen 
 

  
Die Sanierung des eigenen Betriebes ist ohne 
fachkundige Beratung und Hilfe wenig 
erfolgversprechend. Bitten Sie darum eine der 
folgenden Personen um Unterstützung! 
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 Steuerberater 

Die erfolgreiche Überwindung der Krise erfordert ein 
planvolles Vorgehen. Steuerberater sind in der Lage, die 
in diesem Zusammenhang erforderlichen Maßnahmen 
zu koordinieren und einen Sanierungsplan (s.o. zu 5.4.) 
zu erstellen. 
 

 

 Rechtsanwälte 

Im Zusammenhang mit dem Sanierungsplan müssen im 
Vorfeld u. a. Zahlungsaufschübe und Vergleiche 
ausgehandelt werden, die später vertraglich 
festzuhalten sind. Für diese Verhandlungen mit den 
übrigen Gläubigern und der anschließenden Umsetzung 
des Konzeptes werden Sie umfangreiche rechtliche 
Beratung benötigen. 
 

 

Unternehmensberater 

Möchten Sie auf spezielle Kenntnisse aus den Bereichen 
Entwicklung, Beschaffung, Produktion und Vertrieb in 
Ihrer Branche zurückgreifen, ist ein 
Unternehmensberater für Sie der richtige 
Ansprechpartner. 
 

 

 Kammern, Verbände und Wirtschaftsförderung 

Möchten Sie sich bei der Sanierung Unterstützung durch 
einen Brachenspezialisten holen, wenden Sie sich am 
besten an Kammern, Verbände oder 
Wirtschaftsförderungseinrichtungen. Diese können 
Ihnen den gewünschten Kontakt vermitteln. 
 

 

12.2 Der Sanierungsplan 
 

Der Sanierungsplan ist Ihr Leitfaden, an dem Sie sich 
während der Sanierungphase orientieren. Bevor dieser 
Plan aufgestellt werden kann, muss zunächst einmal 
festgestellt werden, wo genau die Ursachen für die Krise 
Ihres Unternehmens liegen. Dabei stellt sich heraus, 
welche Veränderungen vorgenommen werden müssen, 
damit Sie mit Ihrem Unternehmen in Zukunft wieder 
erfolgreich sein können. 
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Aus den vorgenannten Gründen ist der 
Sanierungsplan  die wichtigste Grundlage für Ihre 
Gespräche und Verhandlungen mit den anderen 
Krisenbeteiligten! 

  Der erste wichtige Bestandteil des Konzeptes wird damit 
eine umfassende Aufstellung, welche 
Sanierungsmaßnahmen Sie in Ihrem Unternehmen zu 
welchem Zeitpunkt durchführen müssen. Aus diesen 
Veränderungen ergibt sich eine Verbesserung der 
Ertragslage und damit auch Ihrer finanziellen Situation. 

Der erste wichtige Bestandteil des Konzeptes wird damit 
eine umfassende Aufstellung, welche 
Sanierungsmaßnahmen Sie in Ihrem Unternehmen zu 
welchem Zeitpunkt durchführen müssen. Aus diesen 
Veränderungen ergibt sich eine Verbesserung der 
Ertragslage und damit auch Ihrer finanziellen Situation. 

Die Ihnen zur Verfügung stehenden Gelder müssen 
neben den Aufwendungen für die Aufrechterhaltung 
und Umgestaltung Ihres Betriebes auch zur Zahlung 
Ihrer während der Krise angefallenen Schulden verplant 
werden. Der zweite wichtige Bestandteil Ihres 
Sanierungsplanes wird daher der Zahlungsplan sein. 
Aus ihm ist für jeden einzelnen Ihrer Gläubiger genau 
festgehalten, wann und mit welchem Betrag Sie Ihre 
Schulden bei ihm zurückführen werden. 

Die Ihnen zur Verfügung stehenden Gelder müssen 
neben den Aufwendungen für die Aufrechterhaltung 
und Umgestaltung Ihres Betriebes auch zur Zahlung 
Ihrer während der Krise angefallenen Schulden verplant 
werden. Der zweite wichtige Bestandteil Ihres 
Sanierungsplanes wird daher der Zahlungsplan sein. 
Aus ihm ist für jeden einzelnen Ihrer Gläubiger genau 
festgehalten, wann und mit welchem Betrag Sie Ihre 
Schulden bei ihm zurückführen werden. 

  
  12.3 Kontaktaufnahme zu den Gläubigern 12.3 Kontaktaufnahme zu den Gläubigern 

  

Der Erfolg Ihres Sanierungsplanes wird sich 
üblicherweise erst mittelfristig einstellen. 
Möglicherweise lässt er sich aber auch nur dann 
erreichen, wenn Ihnen alle Gläubiger nicht nur 
Zahlungsaufschub gewähren, sondern bereit sind, einen 
Teil ihrer Forderungen zu erlassen. 

Der Erfolg Ihres Sanierungsplanes wird sich 
üblicherweise erst mittelfristig einstellen. 
Möglicherweise lässt er sich aber auch nur dann 
erreichen, wenn Ihnen alle Gläubiger nicht nur 
Zahlungsaufschub gewähren, sondern bereit sind, einen 
Teil ihrer Forderungen zu erlassen. 

Es ist darum unumgänglich, dass Sie Ihren 
Sanierungsplan allen (wesentlichen) Gläubigern 
vorstellen. Anderenfalls laufen Sie Gefahr, dass einzelne 
Gläubiger in Sorge um ihre eigenen Forderungen mit 
Vollstreckungsmaßnahmen die Umsetzung des 
Sanierunsplanes verhindern. 

Es ist darum unumgänglich, dass Sie Ihren 
Sanierungsplan allen (wesentlichen) Gläubigern 
vorstellen. Anderenfalls laufen Sie Gefahr, dass einzelne 
Gläubiger in Sorge um ihre eigenen Forderungen mit 
Vollstreckungsmaßnahmen die Umsetzung des 
Sanierunsplanes verhindern. 

    
  
  

Am sinnvollsten ist es, einen gemeinsamen “runden 
Tisch” anzuregen. 

  



___________________________________________________EEErrrllläääuuuttteeerrruuunnngggeeennn   zzzuuurrr   UUUmmmssseeetttzzzuuunnnggg   iiinnn   dddeeerrr   PPPrrraaaxxxiiisss   
 
 

SSSeeeiiittteee   555111   

Wenn Sie Steuerschulden haben und darum die 
Teilnahme der Finanzverwaltung an diesem Gespräch 
erforderlich ist, müssen Sie diese zuvor ausdrücklich 
vom Steuergeheimnis befreien. 

Wenn Sie Steuerschulden haben und darum die 
Teilnahme der Finanzverwaltung an diesem Gespräch 
erforderlich ist, müssen Sie diese zuvor ausdrücklich 
vom Steuergeheimnis befreien. 

  

  
  12.4 Der Erlass 12.4 Der Erlass 

  

Die Finanzbehörden können Steuern ganz oder teilweise 
erlassen. Voraussetzung ist – wie bei der Stundung – 
dass die Einziehung der Steuer unbillig ist. 

Die Finanzbehörden können Steuern ganz oder teilweise 
erlassen. Voraussetzung ist – wie bei der Stundung – 
dass die Einziehung der Steuer unbillig ist. 

Unbilligkeit kann zum einen vorliegen, wenn ein 
Sachverhalt bei der Steuerfestsetzung berücksichtigt 
wird, der bei Betrachtung des Gesetzestextes zwar 
grundsätzlich besteuert werden müsste, aber nicht dem 
Ziel oder den Wertvorstellungen des Gesetzgebers 
entspricht. Diese Fälle sind allerdings äußerst selten. 

Unbilligkeit kann zum einen vorliegen, wenn ein 
Sachverhalt bei der Steuerfestsetzung berücksichtigt 
wird, der bei Betrachtung des Gesetzestextes zwar 
grundsätzlich besteuert werden müsste, aber nicht dem 
Ziel oder den Wertvorstellungen des Gesetzgebers 
entspricht. Diese Fälle sind allerdings äußerst selten. 

Zum anderen liegt Unbilligkeit vor, wenn die 
Steuererhebung die Existenz des Steuerbürgers 
vernichten oder ernstlich gefährden würde, er also 
seinen Lebensunterhalt ohne den Erlass auf die Dauer 
nicht mehr selbständig bestreiten könnte. Eigentlich 
fehlt es wegen der Pfändungsschutzvorschriften wie bei 
der Stundung auch hier fast immer an dieser 
Voraussetzung. 

Zum anderen liegt Unbilligkeit vor, wenn die 
Steuererhebung die Existenz des Steuerbürgers 
vernichten oder ernstlich gefährden würde, er also 
seinen Lebensunterhalt ohne den Erlass auf die Dauer 
nicht mehr selbständig bestreiten könnte. Eigentlich 
fehlt es wegen der Pfändungsschutzvorschriften wie bei 
der Stundung auch hier fast immer an dieser 
Voraussetzung. 

Wird aber ein Erlass im Rahmen einer Betriebssanierung 
beantragt, wird das Finanzamt zusätzlich die 
Zielsetzung der Insolvenzordnung berücksichtigen. Sie 
besagt, dass Schuldnern, die ihre Gläubiger gleichmäßig 
befriedigen möchten, einen entsprechenden 
Sanierungsplan ausgearbeitet haben und ihre 
Vereinbarungen einhalten, ein wirtschaftlicher 
Neuanfang ermöglicht werden soll. 

Wird aber ein Erlass im Rahmen einer Betriebssanierung 
beantragt, wird das Finanzamt zusätzlich die 
Zielsetzung der Insolvenzordnung berücksichtigen. Sie 
besagt, dass Schuldnern, die ihre Gläubiger gleichmäßig 
befriedigen möchten, einen entsprechenden 
Sanierungsplan ausgearbeitet haben und ihre 
Vereinbarungen einhalten, ein wirtschaftlicher 
Neuanfang ermöglicht werden soll. 

    

  
  
  
  
  
  

Die Finanzverwaltung hat darum die Möglichkeit, 
Ihnen einen Teil Ihrer Steuern zu erlassen, wenn 
anderenfalls die Sanierung Ihres Betriebes gefährdet 
wäre. 
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 Allerdings kann sich dieser Erlass immer nur in dem 
Rahmen bewegen, in dem auch Ihre anderen Gläubiger 
ihrerseits auf Forderungen verzichten. 

 
 12.5 Die Niederschlagung 

 

Manchmal wird beim Finanzamt die Niederschlagung 
von Steuern beantragt. Bei der Niederschlagung handelt 
es sich aber nicht - wie irrtümlich oft angenommen - 
um eine Billigkeitsmaßnahme. Sie ist lediglich eine 
interne Meldung an den Haushalt, dass bestimmte 
Beträge voraussichtlich uneinbringlich sein werden. Eine 
Niederschlagung kann daher nicht beantragt werden, 
sie wird zu gegebener Zeit von Amts wegen 
angewiesen. 
 
 

 13. Handlungsempfehlungen 

Aus den vorstehenden Ausführungen lassen sich für die 
einzelnen Krisenbeteiligten bestimmte Handlungsem-
pfehlungen ableiten: 

 

 13.1 Für den Unternehmer (kurze Zusammenfassung) 
 

Steckt Ihr Unternehmen in einer Krise, sollten Sie sich so 
früh wie möglich damit auseinander setzen. Um einen 
genauen Überblick über die Situation Ihres 
Unternehmens zu bekommen, ist es wichtig, dass Ihre 
Buchführungsunterlagen auf dem aktuellen Stand sind. 
Sehr empfehlenswert ist außerdem das Erstellen einer 
BWA. 
 
Stellen Sie fest, ob es in Bezug auf Ihre Steuerver-
bindlichkeiten die Möglichkeit einer Herabsetzung der 
Vorauszahlungen, einer Stundung oder eines 
Vollstreckungsaufschubs gibt. 
 
Für die Aufstellung eines Sanierungskonzeptes sollten 
Sie   unbedingt   die   Hilfe  eines  Beraters  in  Anspruch 
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  Ihrer Gläubiger, der in die Sanierung einbezogen werden 
soll, Kontakt aufzunehmen. 
Ihrer Gläubiger, der in die Sanierung einbezogen werden 
soll, Kontakt aufzunehmen. 

Sollte sich Ihre Lage zwischenzeitlich deutlich negativ 
entwickelt haben, ist im Rahmen der von der 
Insolvenzordnung vorgegebenen Fristen zu prüfen, ob 
ggf. ein Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit 
und/oder Überschuldung notwendig ist. Auch in dieser 
Situation kommen Sie i. d. R. nicht ohne fremde Hilfe 
durch einen Steuerberater oder Rechtsanwalt zu einer 
zutreffenden Entscheidung. 

Sollte sich Ihre Lage zwischenzeitlich deutlich negativ 
entwickelt haben, ist im Rahmen der von der 
Insolvenzordnung vorgegebenen Fristen zu prüfen, ob 
ggf. ein Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit 
und/oder Überschuldung notwendig ist. Auch in dieser 
Situation kommen Sie i. d. R. nicht ohne fremde Hilfe 
durch einen Steuerberater oder Rechtsanwalt zu einer 
zutreffenden Entscheidung. 
  

13.2 Für den Steuerberater 
  
13.2 Für den Steuerberater   

Ihr Steuerberater nimmt während der Krise Ihres 
Unternehmens eine besonders Stellung ein. Er verfügt in 
der Regel über alle wichtigen Informationen, die für die 
Erarbeitung eines Sanierungsplanes für Ihr Unternehmen 
von Bedeutung sind. Damit er alle erforderlichen Daten 
zur Verfügung hat, ist es wichtig, dass Ihre Buchführung 
auf dem aktuellen Stand ist. Nur so kann er von den 
tatsächlichen Verhältnissen ausgehen und ein 
schlüssiges Konzept aufstellen. 

Ihr Steuerberater nimmt während der Krise Ihres 
Unternehmens eine besonders Stellung ein. Er verfügt in 
der Regel über alle wichtigen Informationen, die für die 
Erarbeitung eines Sanierungsplanes für Ihr Unternehmen 
von Bedeutung sind. Damit er alle erforderlichen Daten 
zur Verfügung hat, ist es wichtig, dass Ihre Buchführung 
auf dem aktuellen Stand ist. Nur so kann er von den 
tatsächlichen Verhältnissen ausgehen und ein 
schlüssiges Konzept aufstellen. 
  
Ihr Steuerberater wird Sie aber auch darauf hinweisen, 
wenn die Lage Ihres Unternehmens bereits so schlecht 
ist, dass eine Sanierung nicht mehr möglich ist. Er wird 
Sie aber so gut wie möglich unterstützen, wenn er noch 
Möglichkeiten sieht, Ihr Unternehmen aus der Krise 
heraus zu führen. 

Ihr Steuerberater wird Sie aber auch darauf hinweisen, 
wenn die Lage Ihres Unternehmens bereits so schlecht 
ist, dass eine Sanierung nicht mehr möglich ist. Er wird 
Sie aber so gut wie möglich unterstützen, wenn er noch 
Möglichkeiten sieht, Ihr Unternehmen aus der Krise 
heraus zu führen. 

    
  
  
  
  
  
  

Ihr Steuerberater ist als Außenstehender auf Ihre 
Mithilfe angewiesen. Sein Erfolg hängt ganz 
entscheidend von Ihrer Bereitschaft zur Mitarbeit ab! 

  

Er muss zunächst einmal alle Voraussetzungen ermitteln, 
die für die Überwindung der Krise von Bedeutung sind. 
Nachdem er die wirtschaftliche Lage Ihres  
Unternehmens  aufgearbeitet  hat,   muss  er  den 

Er muss zunächst einmal alle Voraussetzungen ermitteln, 
die für die Überwindung der Krise von Bedeutung sind. 
Nachdem er die wirtschaftliche Lage Ihres  
Unternehmens  aufgearbeitet  hat,   muss  er  den 
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  Sanierungsplan aufstellen und dabei frühzeitig den 
Kontakt zu Ihren Gläubigern herstellen, damit sie das 
Vertrauen in Ihr Unternehmen nicht verlieren und ihren 
Beitrag zur Überwindung der Krise leisten werden. 

Sanierungsplan aufstellen und dabei frühzeitig den 
Kontakt zu Ihren Gläubigern herstellen, damit sie das 
Vertrauen in Ihr Unternehmen nicht verlieren und ihren 
Beitrag zur Überwindung der Krise leisten werden. 

Ihr Steuerberater ist wegen seiner Kenntnisse über Ihren 
Betrieb und seines Fachwissens besonders geeignet, die 
Rolle des Beraters und Vermittlers in der Krise zu 
übernehmen. Wenn Sie und Ihr Steuerberater sich dafür 
entscheiden, bei der Überwindung dieser schwierigen 
Lage zusammenzuarbeiten, sollten Sie im Vorfeld 
vertraglich regeln, welche Rechte und Pflichten Ihr 
Berater im Sanierungsverfahren hat. 

Ihr Steuerberater ist wegen seiner Kenntnisse über Ihren 
Betrieb und seines Fachwissens besonders geeignet, die 
Rolle des Beraters und Vermittlers in der Krise zu 
übernehmen. Wenn Sie und Ihr Steuerberater sich dafür 
entscheiden, bei der Überwindung dieser schwierigen 
Lage zusammenzuarbeiten, sollten Sie im Vorfeld 
vertraglich regeln, welche Rechte und Pflichten Ihr 
Berater im Sanierungsverfahren hat. 

  
  13.3 Für die Finanzverwaltung 13.3 Für die Finanzverwaltung 

  

Die Finanzverwaltung hat von Gesetzes wegen den 
Auftrag, festgesetzte Steuern zu erheben. Darum wird 
sie versuchen die Steueransprüche gegen Sie – notfalls 
mit Hilfe von Vollstreckungsmaßnahmen – durchzu-
setzen. Damit steht sie in unmittelbarer Konkurrenz mit 
Ihren übrigen Gläubigern. 

Die Finanzverwaltung hat von Gesetzes wegen den 
Auftrag, festgesetzte Steuern zu erheben. Darum wird 
sie versuchen die Steueransprüche gegen Sie – notfalls 
mit Hilfe von Vollstreckungsmaßnahmen – durchzu-
setzen. Damit steht sie in unmittelbarer Konkurrenz mit 
Ihren übrigen Gläubigern. 

Daneben liegt es aber auch in ihrem Interesse, Sie als 
Unternehmer - und damit als Steuerzahler - zu 
erhalten. Darum besteht unter bestimmten 
Voraussetzungen die Möglichkeit, Ihr Unternehmern in 
der Krise durch die Gewährung einer Stundung, eines 
Vollstreckungsaufschubs oder eines Erlasses zu 
unterstützen. 

Daneben liegt es aber auch in ihrem Interesse, Sie als 
Unternehmer - und damit als Steuerzahler - zu 
erhalten. Darum besteht unter bestimmten 
Voraussetzungen die Möglichkeit, Ihr Unternehmern in 
der Krise durch die Gewährung einer Stundung, eines 
Vollstreckungsaufschubs oder eines Erlasses zu 
unterstützen. 
  

    
  
  
  
  
  

Je überzeugender Sie vortragen, dass Sie sich 
ernsthaft um die Überwindung der Krise bemühen, 
um so eher werden Sie mit der Unterstützung Ihres 
Finanzamtes rechnen können! 

  Machen Sie deutlich, dass Sie bereits alle notwendigen 
Vorüberlegungen getroffen haben und Sie dieses Ziel 
auch tatsächlich erreichen können. Legen Sie 
Unterlagen vor, aus denen die aktuelle wirtschaftliche 
Lage    Ihres    Unternehmens   zu   ersehen   ist,   seine 

Machen Sie deutlich, dass Sie bereits alle notwendigen 
Vorüberlegungen getroffen haben und Sie dieses Ziel 
auch tatsächlich erreichen können. Legen Sie 
Unterlagen vor, aus denen die aktuelle wirtschaftliche 
Lage    Ihres    Unternehmens   zu   ersehen   ist,   seine 
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  voraussichtliche Entwicklung in der Zukunft und welche 
Maßnahmen zur Überwindung der Krise ergriffen werden 
sollen. 

voraussichtliche Entwicklung in der Zukunft und welche 
Maßnahmen zur Überwindung der Krise ergriffen werden 
sollen. 
  
  

14. Schlusswort 14. Schlusswort   
Sie kennen nun die wichtigsten Anzeichen, die auf eine 
mögliche Krise in Ihrem Unternehmen hindeuten 
können. Sie wissen, wie Sie den Erfolg Ihrer 
unternehmerischen Tätigkeit positiv beeinflussen und 
mit welchen Mitteln Sie übersichtliche Informationen 
über die wirtschaftliche Situation Ihres Unternehmens 
gewinnen können. Eine sich anbahnende Krise können 
Sie jetzt nicht nur frühzeitig erkennen, sondern ihr auch 
mit geeigneten Maßnahmen entgegentreten und so eine 
Verschärfung der Lage verhindern. 

Sie kennen nun die wichtigsten Anzeichen, die auf eine 
mögliche Krise in Ihrem Unternehmen hindeuten 
können. Sie wissen, wie Sie den Erfolg Ihrer 
unternehmerischen Tätigkeit positiv beeinflussen und 
mit welchen Mitteln Sie übersichtliche Informationen 
über die wirtschaftliche Situation Ihres Unternehmens 
gewinnen können. Eine sich anbahnende Krise können 
Sie jetzt nicht nur frühzeitig erkennen, sondern ihr auch 
mit geeigneten Maßnahmen entgegentreten und so eine 
Verschärfung der Lage verhindern. 

Ist die Krise in Ihrem Unternehmen jedoch bereits so 
weit fortgeschritten, dass rechtzeitiges Gegensteuern 
nicht mehr möglich ist, können Sie jetzt über eine 
Sanierung den Weg aus der Krise suchen. Lassen Sie sich 
hier aber von einem seriösen Berater begleiten! Denken 
Sie daran, Ihre Schritte mit Ihren Gläubigern 
abzustimmen! Die Sanierung Ihres Unternehmens kann 
nur dann zum Erfolg führen, wenn Sie Ihre weitere 
Vorgehensweise sorgfältig geplant haben und von Ihren 
Gläubigern unterstützt werden. 

Ist die Krise in Ihrem Unternehmen jedoch bereits so 
weit fortgeschritten, dass rechtzeitiges Gegensteuern 
nicht mehr möglich ist, können Sie jetzt über eine 
Sanierung den Weg aus der Krise suchen. Lassen Sie sich 
hier aber von einem seriösen Berater begleiten! Denken 
Sie daran, Ihre Schritte mit Ihren Gläubigern 
abzustimmen! Die Sanierung Ihres Unternehmens kann 
nur dann zum Erfolg führen, wenn Sie Ihre weitere 
Vorgehensweise sorgfältig geplant haben und von Ihren 
Gläubigern unterstützt werden. 
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  

Wir hoffen, dass Sie die hier erhaltenen 
Informationen und Handlungsempfehlungen für Ihre 
weitere Geschäftstätigkeit nutzen können, und 
wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem 
Unternehmen! 
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Anhang  
Abkürzungsverzeichnis 
A      K 
Abs.  Absatz   KMU  Klein- und mittel- 
AktG  Aktiengesetz     ständische Unternehmen 
AO  Abgabenordnung 1977 KO  Konkursordnung 
      KontraG Gesetz zur Kontrolle und 
        Transparenz im Unterneh- 
B        mensbereich 
BFH  Bundesfinanzhof 
BStBl  Bundessteuerblatt 
BWA  Betriebswirtschaftliche M 
  Auswertung   MaK  Mindestanforderungen an 
bzgl.  bezüglich     das Kreditgeschäft 
bzw.  beziehungsweise  max.  maximal 
 
 
C      O 
Co.  Compagnon   operat. operativ(es) 
 
 
D      S 
DATEV  Datenverarbeitung  s.  siehe 
DB  Deckungsbeitrag  S.  Satz/Seite 
d.h.  das heißt   sog.  so genannt(e) 
      StGB  Strafgesetzbuch 
 
E 
ESt  Einkommensteuer  U 
EStG  Einkommensteuer-  u.  und 
  Gesetz   u.a.  unter anderem 
e.V.  eingetragener Verein USt  Umsatzsteuer 
      u.s.w.  und so weiter 
G      u.U.  unter Umständen 
ggf.  gegebenenfalls 
GmbH  Gesellschaft mit  
  beschränkter Haftung V 
G.u.V.  Gewinn- und Verlust- vgl.  vergleiche 
  rechnung 
 
      Z 
H      z.B.  zum Beispiel 
HGB  Handelsgesetzbuch  ZPO  Zivilprozessordnung 
      ZVG  Gesetz über die Zwangs- 
        versteigerung und  
I        Zwangsverwaltung 
i.d.R.  in der Regel 
inkl.  inklusive 
InsO  Insolvenzordnung 
i.W.  im Wesentlichen 
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Adressenverzeichnis 

I. Industrie- und Handelskammern: 
 
Industrie- und Handelskammer für das 
südöstliche Westfalen zu Arnsberg 
Königstrasse 18-20, 59821 Arnsberg 
Tel.: (0 29 31) 87 80 
Fax: (0 29 31) 87 81 00 
E-Mail: ihk@arnsberg.ihk.de
 
Geschäftsstelle Lippstadt: 
Lippertor 1, 59555 Lippstadt 
Tel.: (0 29 41) 97 47 40 
Fax: (0 29 41) 97 47 99 
E-Mail: ihk@arnsberg.ihk.de
 
Industrie- und Handelskammer Ostwest- 
falen zu Bielefeld 
Elsa-Brändström-Str. 1-3, 33602 Bielefeld 
Tel.: (05 21) 554-0 
Fax: (05 21) 554-119 
E-Mail: info@bielefeld.ihk.de
 
Industrie- und Handelskammer im    
mittleren Ruhrgebiet zu Bochum 
Ostring 30 – 32, 44787 Bochum 
Tel.: (02 34) 91 13–0 
Fax: (02 34) 91 13–110 
E-Mail: ihk@bochum.ihk.de
 
Industrie- und Handelskammer Lippe zu 
Detmold 
Leonardo-da-Vinci-Weg 2, 32760 Detmold 
Tel.: (0 52 31) 76 01-0 
Fax: (0 52 31) 76 01-57 
E-Mail: ihk@detmold.ihk.de
 
 
 

Industrie- und Handelskammer zu 
Dortmund 
Märkische Straße 120, 44141 Dortmund 
Tel.: (02 31) 54 17-232 
Fax: (02 31) 54 17-195 
E-Mail: info@dortmund.ihk.de
 
Südwestfälische Industrie- und Handels-
kammer zu Hagen 
Bahnhofstraße 18, 58095 Hagen 
Postfach 4265 und 4267, 58085 Hagen 
Tel.: (0 23 31) 390-0 
Fax: (0 23 31) 135 86 
E-Mail: sihk@hagen.ihk.de
 
Industrie- und Handelskammer 
Nordwestfalen 
- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 
Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster 
Postfach 4024, 48022 Münster 
Tel.: (02 51) 707-0 
Fax: (02 51) 707-325 
E-Mail: muenster@ihk-nordwestfalen.de
 
Industrie- und Handelskammer Siegen 
Koblenzer Str. 121, 57072 Siegen 
Postanschrift: 57069 Siegen 
Tel.: (02 71) 33 02-0 
Fax: (02 71) 33 02-400 
E-Mail: si@siegen.ihk.de

II. Handwerkskammern: 
 
Handwerkskammer Arnsberg 
Brückenplatz 1, 59821 Arnsberg 
Tel.: (0 29 31) 877–0 
Fax: (0 29 31) 877–160 
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@hwkarnsberg.de
 
Handwerkskammer Dortmund 
Reinoldistraße 7–9, 44135 Dortmund 
Tel.: (02 31) 54 93-0 
Fax: (02 31) 54 93-116 
E-Mail: info@hwk-do.de
 
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld 
Obernstraße 48, 33602 Bielefeld 
Tel.: (05 21) 56 08-0 
Fax: (05 21) 56 08-199 
E-Mail: hwk@handwerk-owl.de

Handwerkskammer Münster 
Bismarckallée 1, 48151 Münster 
Tel.: (02 51) 52 03-208 
Fax: (02 51) 52 03-235 
 
oder: 
 
Beratungs- u. Servicestelle Emscher-
Lippe 
Konrad-Adenauer-Str. 9-13, 45699 Herten 
Tel.: (0 23 66) 305-274 
Fax: (0 23 66) 305-270 
E-Mail: willi.quandt@hwk-muenster.de
oder   : martin.hellmich@hwk-muenster.de

mailto:ihk@arnsberg.ihk.de
mailto:ihk@arnsberg.ihk.de
mailto:info@bielefeld.ihk.de
mailto:ihk@bochum.ihk.de
mailto:ihk@detmold.ihk.de
mailto:info@dortmund.ihk.de
mailto:sihk@hagen.ihk.de
mailto:muenster@ihk-nordwestfalen.de
mailto:si@siegen.ihk.de
mailto:wirtschaftsfoerderung@hwk-arnsberg.de
mailto:info@hwk-do.de
mailto:hwk@handwerk-owl.de
mailto:willi.quandt@hwk-muenster.de
mailto:martin.hellmich@hwk-muenster.de
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III. Berufsorganisationen: 
 
Wirtschaftsprüferkammer 
Rauchstraße 26, 10787 Berlin 
Postfach 30 18 82, 10746 Berlin 
Tel.: (030) 72 61 61-0 
Fax: (030) 72 61 61-212 
E-Mail: admin@wpk.de
 
Rechtsanwaltskammer Hamm 
- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 
Ostenallee 18, 59063 Hamm 
Tel.: (0 23 81) 98 50 00 
Fax: (0 23 81) 98 50 50 
E-Mail: info@rak-hamm.de
 
 
 

Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe 
- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 
Erphostr. 43, 48145 Münster 
Tel.: (02 51) 417 64-0 
Fax: (02 51) 417 64-27 
E-Mail: mail@stbk-westfalen-lippe.de
 
Steuerberaterverband Westfalen-Lippe e.V.
Gasselstiege 33, 48159 Münster 
Tel.: (02 51) 535 86-0 
Fax: (02 51) 535 86-60 
E-Mail: info@stbv.de

IV. V. Finanzverwaltung: Such-Services: 

Oberfinanzdirektion Münster 
Andreas-Hofer-Str. 50, 48145 Münster 
Tel.: (02 51) 934-0 
Fax: (02 51) 934-25 81 
E-Mail: poststelle@ofd-ms.fin-nrw.de
 

Anwalt-Suchservice 
www.anwalt24.de  
www.anwalt.de
 
Steuerberater-Suchservice 
www.steuerberater-suchservice.de
www.bstbk.de/suchdienst/steuerberater_such
dienst.htm

 

mailto:admin@wpk.de
mailto:info@rak-hamm.de
mailto:mail@stbk-westfalen-lippe.de
mailto:info@stbv.de
mailto:poststelle@ofd-ms.fin-nrw.de
http://www.anwalt24.de/
http://www.anwalt.de/
http://www.steuerberater-suchservice.de/
http://www.bstbk.de/suchdienst/steuerberater_suchdienst.htm
http://www.bstbk.de/suchdienst/steuerberater_suchdienst.htm
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